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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetz 1988 

Freigebige Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 
(Spendenbegünstigung) 

Freigebige Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 
(Spendenbegünstigung) 

§ 4a. (1) bis (3) … § 4a. (1) bis (3) … 

(4) Die Spendenbegünstigung darf nur zuerkannt werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

(4) Die Spendenbegünstigung darf nur zuerkannt werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. Für Körperschaften im Sinne des Abs. 3 Z 1, 2 und 4:  1. Für Körperschaften im Sinne des Abs. 3 Z 1, 2 und 4: 

 a) ...  a) ... 

 b) Die Körperschaft oder deren Vorgängerorganisation 
(Organisationsfeld mit eigenem Rechnungskreis) dient seit mindestens 
einem zwölf Monate umfassenden Wirtschaftsjahr ununterbrochen 
ausschließlich und unmittelbar den in der Rechtsgrundlage 
angeführten begünstigten Zwecken gemäß Abs. 2. Betätigt sich die 
Körperschaft teilweise oder ausschließlich als 
Mittelbeschaffungskörperschaft und geht die abgabenrechtliche 
Begünstigung nur auf Grund von § 40a Z 1 BAO nicht verloren, gilt 
dies hiefür als unmittelbare Zweckverfolgung. 

 b) Die Körperschaft oder deren Vorgängerorganisation 
(Organisationsfeld mit eigenem Rechnungskreis) dient seit mindestens 
einem zwölf Monate umfassenden Wirtschaftsjahr ununterbrochen im 
Wesentlichen und unmittelbar den in der Rechtsgrundlage angeführten 
begünstigten Zwecken gemäß Abs. 2. Betätigt sich die Körperschaft 
teilweise oder ausschließlich als Mittelbeschaffungskörperschaft und 
geht die abgabenrechtliche Begünstigung nur auf Grund von § 40a Z 1 
BAO nicht verloren, gilt dies hiefür als unmittelbare 
Zweckverfolgung. 

 c) ...  c) ... 

 2. …  2. … 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 

(7) Für die Spendenbegünstigung gilt Folgendes: (7) Für die Spendenbegünstigung gilt Folgendes: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 

  5a. Abweichend von Z 5 ist bei der Zuwendung von Lebensmitteln, die 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 5a des Umsatzsteuergesetzes 1994 befreit sind, an 
Stelle des gemeinen Wertes der Restbuchwert als Betriebsausgabe 
anzusetzen. 

 6. und 7. …  6. und 7. … 
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Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung 

§ 4c. (1) Freigebige Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen an die 
Innovationsstiftung für Bildung gemäß § 1 ISBG sowie an deren Substiftungen 
gemäß § 4 Abs. 5 ISBG zur Förderung ihrer Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 und 2 
ISBG oder zum Zweck der ertragsbringenden Vermögensausstattung gelten als 
Betriebsausgaben, wobei folgende Höchstbeträge zu berücksichtigen sind: 

§ 4c. (1) Freigebige Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen an die 
Innovationsstiftung für Bildung gemäß § 1 ISBG sowie an deren Substiftungen 
gemäß § 4 Abs. 5 ISBG zur Förderung ihrer Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 und 2 
ISBG oder zum Zweck der ertragsbringenden Vermögensausstattung gelten als 
Betriebsausgaben, wobei folgende Höchstbeträge zu berücksichtigen sind: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. § 4b Abs. 1 Z 3 gilt sinngemäß.  3. § 4b Abs. 1 Z 3 gilt in Bezug auf Zuwendungen zum Zweck der 
ertragsbringenden Vermögensausstattung sinngemäß. 

Werden Wirtschaftsgüter zugewendet, ist der gemeine Wert als Betriebsausgabe 
anzusetzen; der Restbuchwert ist nicht zusätzlich als Betriebsausgabe und der 
Teilwert nicht als Betriebseinnahme anzusetzen. Stille Reserven, die nach § 12 
auf das zugewendete Wirtschaftsgut übertragen wurden, sind nachzuversteuern. 
Soweit Zuwendungen die angeführten Höchstgrenzen übersteigen, können diese 
nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Z 9 als Sonderausgabe abgesetzt werden. 

Werden Wirtschaftsgüter zugewendet, ist der gemeine Wert als Betriebsausgabe 
anzusetzen; der Restbuchwert ist nicht zusätzlich als Betriebsausgabe und der 
Teilwert nicht als Betriebseinnahme anzusetzen. Stille Reserven, die nach § 12 
auf das zugewendete Wirtschaftsgut übertragen wurden, sind nachzuversteuern. 
Soweit Zuwendungen die angeführten Höchstgrenzen übersteigen, können diese 
nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Z 9 als Sonderausgabe abgesetzt werden. 

(2) …. (2) ... 

Sonderausgaben Sonderausgaben 

§ 18. (1) Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung des Einkommens als 
Sonderausgaben abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sind: 

§ 18. (1) Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung des Einkommens als 
Sonderausgaben abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sind: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Freigebige Geldzuwendungen an spendenbegünstigte Einrichtungen 
gemäß § 4a insoweit, als sie zusammen mit derartigen Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen insgesamt 10% des sich nach Verlustausgleich 
ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte nicht übersteigen. An 
begünstigte Körperschaften gemäß § 4a Abs. 6 Z 1 bis 3, 5 und 6 sowie 
an Einrichtungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Staat, mit dem eine umfassende Amtshilfe besteht, wenn sie 
den in § 4a Abs. 6 Z 5 und 6 genannten vergleichbar sind und der 
Förderung, Erhaltung, Vermittlung und Dokumentation von Kunst und 
Kultur in Österreich dienen, geleistete freigebige Zuwendungen sind 
auch abzugsfähig, wenn sie nicht in Geld geleistet werden. 

 7. Freigebige Geldzuwendungen an spendenbegünstigte Einrichtungen 
gemäß § 4a insoweit, als sie zusammen mit derartigen Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen insgesamt 10% des sich nach Verlustausgleich 
ergebenden Gesamtbetrag der Einkünfte vor Berücksichtigung von 
Zuwendungen gemäß Z 8 und Z 9 nicht übersteigen. Bei Ermittlung des 
Gesamtbetrages der Einkünfte ist § 41 Abs. 4 erster Satz anzuwenden. 
An begünstigte Körperschaften gemäß § 4a Abs. 6 Z 1 bis 3, 5 und 6 
sowie an Einrichtungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat, mit dem eine umfassende Amtshilfe besteht, 
wenn sie den in § 4a Abs. 6 Z 5 und 6 genannten vergleichbar sind und 
der Förderung, Erhaltung, Vermittlung und Dokumentation von Kunst 
und Kultur in Österreich dienen, geleistete freigebige Zuwendungen sind 
auch abzugsfähig, wenn sie nicht in Geld geleistet werden. 
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Eine Zuwendung an einen Empfänger, der keine feste örtliche 
Einrichtung im Inland unterhält, ist durch den Zuwendenden auf 
Verlangen der Abgabenbehörde durch Vorlage eines Beleges 
nachzuweisen. Dieser Beleg hat jedenfalls zu enthalten den Namen der 
empfangenden Körperschaft, den Namen des Zuwendenden, den Betrag 
und das Datum der Zuwendung. Auf Verlangen des Zuwendenden ist 
durch einen Empfänger der Zuwendung, der keine feste örtliche 
Einrichtung im Inland unterhält, eine Spendenbestätigung auszustellen. 
In dieser Bestätigung sind neben den Inhalten, die ein Beleg jedenfalls zu 
enthalten hat, auch die Anschrift des Zuwendenden und die 
Registrierungsnummer, unter der die empfangende Einrichtung in die 
Liste begünstigter Spendenempfänger gemäß § 4a Abs. 5 Z 3 eingetragen 
ist, anzuführen. Die Bestätigung kann für alle von demselben 
Zuwendenden in einem Kalenderjahr getätigten Zuwendungen ausgestellt 
werden. 

Eine Zuwendung an einen Empfänger, der keine feste örtliche 
Einrichtung im Inland unterhält, ist durch den Zuwendenden auf 
Verlangen der Abgabenbehörde durch Vorlage eines Beleges 
nachzuweisen. Dieser Beleg hat jedenfalls zu enthalten den Namen der 
empfangenden Körperschaft, den Namen des Zuwendenden, den Betrag 
und das Datum der Zuwendung. Auf Verlangen des Zuwendenden ist 
durch einen Empfänger der Zuwendung, der keine feste örtliche 
Einrichtung im Inland unterhält, eine Spendenbestätigung auszustellen. 
In dieser Bestätigung sind neben den Inhalten, die ein Beleg jedenfalls zu 
enthalten hat, auch die Anschrift des Zuwendenden und die 
Registrierungsnummer, unter der die empfangende Einrichtung in die 
Liste begünstigter Spendenempfänger gemäß § 4a Abs. 5 Z 3 eingetragen 
ist, anzuführen. Die Bestätigung kann für alle von demselben 
Zuwendenden in einem Kalenderjahr getätigten Zuwendungen ausgestellt 
werden. 

§ 4a Abs. 7 gilt mit Ausnahme von Z 5 und 6 entsprechend. § 4a Abs. 7 gilt mit Ausnahme von Z 5 und 6 entsprechend. 

 8. Zuwendungen zum Zweck der ertragsbringenden Vermögensausstattung 
an privatrechtliche Stiftungen oder an vergleichbare Vermögensmassen 
(Stiftungen) im Sinne des § 4b. Dabei gilt: 

 8. Zuwendungen zum Zweck der ertragsbringenden Vermögensausstattung 
an privatrechtliche Stiftungen oder an vergleichbare Vermögensmassen 
(Stiftungen) im Sinne des § 4b. Dabei gilt: 

 a) Im Kalenderjahr sind Zuwendungen insoweit abzugsfähig, als sie 
zusammen mit Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 10% des 
sich nach Verlustausgleich ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte 
vor Berücksichtigung von Zuwendungen gemäß Z 7 und Z 9 nicht 
übersteigen. 

 a) Im Kalenderjahr sind Zuwendungen insoweit abzugsfähig, als sie 
zusammen mit Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 10% des 
sich nach Verlustausgleich ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte 
vor Berücksichtigung von Zuwendungen gemäß Z 7 und Z 9 nicht 
übersteigen. Bei Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte ist § 41 
Abs. 4 erster Satz anzuwenden. 

 b) ...  b) ... 

Die Bestimmungen des § 4b gelten entsprechend. Die Bestimmungen des § 4b gelten entsprechend. 

 9. Freigebige Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung gemäß 
§ 1 ISBG sowie an deren Substiftungen gemäß § 4 Abs. 5 ISBG zur 
Förderung ihrer Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 und 2 ISBG oder zum 
Zweck der ertragsbringenden Vermögensausstattung im Sinne des § 4c, 
soweit diese 

 9. Freigebige Zuwendungen an die Innovationsstiftung für Bildung gemäß 
§ 1 ISBG sowie an deren Substiftungen gemäß § 4 Abs. 5 ISBG zur 
Förderung ihrer Tätigkeiten gemäß § 3 Abs. 1 und 2 ISBG oder zum 
Zweck der ertragsbringenden Vermögensausstattung im Sinne des § 4c. 
Dabei gilt: 

zusammen mit Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen im 
Kalenderjahr der Zuwendung 10 % des sich nach Verlustausgleich 
ergebenden Gesamtbetrages der Einkünfte, nicht übersteigen.  

 a) Zuwendungen sind insoweit abzugsfähig, als sie zusammen mit 
Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen im Kalenderjahr der 
Zuwendung 10% des sich nach Verlustausgleich ergebenden 
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Gesamtbetrages der Einkünfte vor Berücksichtigung von 
Zuwendungen gemäß Z 7 und Z 8 nicht übersteigen. Bei Ermittlung 
des Gesamtbetrages der Einkünfte ist § 41 Abs. 4 erster Satz 
anzuwenden. 

Soweit freigebige Zuwendungen gemeinsam mit Zuwendungen aus dem 
Betriebsvermögen im Kalenderjahr der Zuwendung weder den Betrag 
von 500 000 Euro noch den Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigen, 
sind sie jedenfalls als Sonderausgaben abzuziehen. § 4c Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

 b) Soweit Zuwendungen gemeinsam mit Zuwendungen aus dem 
Betriebsvermögen im Kalenderjahr der Zuwendung weder den Betrag 
von 500 000 Euro noch den Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigen, 
sind sie jedenfalls als Sonderausgaben abzuziehen. 

  c) Soweit eine Berücksichtigung einer Zuwendung gemäß lit. a und lit. b 
nicht in Betracht kommt, kann eine Zuwendung zur ertragsbringenden 
Vermögensausstattung auf Antrag in den folgenden neun 
Veranlagungszeiträumen zusammen mit Zuwendungen des jeweiligen 
Jahres nach Maßgabe der lit. a als Sonderausgabe abgezogen 
werden. 

 10. …  10. … 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

(8) … (8) … 

Veräußerungsgewinne Veräußerungsgewinne 

§ 24. (1) bis (6) … § 24. (1) bis (6) … 

(7) Ein Veräußerungsgewinn ist nicht zu ermitteln, soweit das 
Umgründungssteuergesetz eine Buchwertfortführung vorsieht. Fällt die 
gesellschaftsvertragliche Übertragung von (Teil)Betrieben oder 
Mitunternehmeranteilen nicht unter Art. IV oder Art. V des 
Umgründungssteuergesetzes, ist der Veräußerungsgewinn auf den nach dem 
Umgründungssteuergesetz maßgeblichen Stichtag zu beziehen; bei Übertragung 
gegen Gewährung von Gesellschafterrechten an einer Personengesellschaft ist 
§ 32 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden, wobei die bisherigen Buchwerte 
fortzuführen sind, soweit das Vermögen dem Übertragenden weiterhin 
zuzurechnen ist. 

(7) Ein Veräußerungsgewinn ist nicht zu ermitteln, soweit das 
Umgründungssteuergesetz eine Buchwertfortführung vorsieht. Fällt die 
gesellschaftsvertragliche Übertragung von (Teil)Betrieben oder 
Mitunternehmeranteilen nicht unter Art. IV oder Art. V des 
Umgründungssteuergesetzes, ist der Veräußerungsgewinn auf den nach dem 
Umgründungssteuergesetz maßgeblichen Stichtag zu beziehen; dabei ist § 32 
Abs. 3 sinngemäß anzuwenden, wobei die bisherigen Buchwerte fortzuführen 
sind, soweit das Vermögen dem Übertragenden weiterhin zuzurechnen ist (Art. IV 
des Umgründungssteuergesetzes) oder dem Übernehmenden bereits bisher 
zuzurechnen war (Art. V des Umgründungssteuergesetzes). 

Gemeinsame Vorschriften Gemeinsame Vorschriften 

§ 32. (1) und (2) … § 32. (1) und (2) … 

(3) Die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen oder (3) 1. Die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen oder 
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dem Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen in das Gesellschaftsvermögen 
einer Personengesellschaft stellt insoweit eine Veräußerung dar, als die 
Wirtschaftsgüter dem Übertragenden nachfolgend anteilig (Abs. 2) nicht mehr 
zuzurechnen sind. Insoweit die Wirtschaftsgüter dem Steuerpflichtigen weiterhin 
zuzurechnen sind, liegt bei einer Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem 
Privatvermögen auf eine Mitunternehmerschaft eine Einlage gemäß § 6 Z 5 vor. 
Die an der Übertragung beteiligten Steuerpflichtigen haben für die weitere 
Einkünfteermittlung Vorsorge zu treffen, dass es zu keiner endgültigen 
Verschiebung der Steuerbelastung kommt. 

dem Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen in das Gesellschaftsvermögen 
einer Personengesellschaft stellt insoweit eine Veräußerung dar, als die 
Wirtschaftsgüter dem Übertragenden nachfolgend anteilig (Abs. 2) nicht mehr 
zuzurechnen sind. Insoweit die Wirtschaftsgüter dem Steuerpflichtigen weiterhin 
zuzurechnen sind, liegt bei einer Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem 
Privatvermögen auf eine Mitunternehmerschaft eine Einlage gemäß § 6 Z 5 vor. 
Die an der Übertragung beteiligten Steuerpflichtigen haben für die weitere 
Einkünfteermittlung Vorsorge zu treffen, dass es zu keiner endgültigen 
Verschiebung der Steuerbelastung kommt. 

  2. Die Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem Gesellschaftsvermögen 
einer Personengesellschaft in das Privatvermögen oder das 
Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen stellt insoweit eine 
Veräußerung dar, als die Wirtschaftsgüter den übrigen Gesellschaftern 
nachfolgend anteilig (Abs. 2) nicht mehr zuzurechnen sind. Insoweit die 
Wirtschaftsgüter dem übernehmenden Steuerpflichtigen bereits bisher 
zuzurechnen waren, liegt bei der Übertragung aus einer 
Mitunternehmerschaft in das Privatvermögen eine Entnahme gemäß § 6 
Z 4 vor, wobei ein allfälliger Entnahmegewinn nur bei diesem 
Steuerpflichtigen zu erfassen ist. Der anlässlich der Übertragung 
entstehende Veräußerungsgewinn ist bei jenen Gesellschaftern zu 
erfassen, denen die Wirtschaftsgüter nicht mehr zuzurechnen sind. 

 Z 1 und Z 2 gelten sinngemäß für die Übertragung von Wirtschaftsgütern 
aus einem Betrieb oder in einen Betrieb, wenn die Beteiligung an einer 
Personengesellschaft im Betriebsvermögen dieses Betriebes gehalten 
wird. 

(4) ... (4) ... 

Steuersätze und Steuerabsetzbeträge Steuersätze und Steuerabsetzbeträge 

§ 33. (1) bis (3) … § 33. (1) bis (3) … 

(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt wird und das sich ständig in einem 
Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz aufhält, 
steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu: 

(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt wird und das sich ständig in einem 
Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz aufhält, 
steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu: 

 1. …  1. … 
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 3. Der Familienbonus Plus ist in der Veranlagung entsprechend der 
Antragstellung durch den Steuerpflichtigen wie folgt zu berücksichtigen: 

 3. Der Familienbonus Plus ist in der Veranlagung entsprechend der 
Antragstellung durch den Steuerpflichtigen wie folgt zu berücksichtigen: 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

  d) Stellt sich nach Eintritt der Rechtskraft heraus, dass kein oder ein 
niedrigerer Anspruch auf den Familienbonus Plus besteht, gilt dies als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. 

 d) Der Antrag kann zurückgezogen werden. Ein Zurückziehen ist bis 
fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides möglich und 
gilt nach Eintritt der Rechtskraft als rückwirkendes Ereignis im Sinne 
des § 295a der Bundesabgabenordnung sowohl für den 
Zurückziehenden als auch für den anderen Antragsberechtigten gemäß 
lit. a oder b. Wird der Antrag zurückgezogen, kann der gemäß lit. a 
oder b andere Antragsberechtigte den ganzen nach Z 1 oder Z 2 
zustehenden Betrag beantragen. 

 e) Der Antrag kann zurückgezogen werden. Ein Zurückziehen ist bis 
fünf Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides möglich und 
gilt nach Eintritt der Rechtskraft als rückwirkendes Ereignis im Sinne 
des § 295a der Bundesabgabenordnung sowohl für den 
Zurückziehenden als auch für den anderen Antragsberechtigten gemäß 
lit. a oder b. Wird der Antrag zurückgezogen, kann der gemäß lit. a 
oder b andere Antragsberechtigte den ganzen nach Z 1 oder Z 2 
zustehenden Betrag beantragen. 

 4. bis 7. ...  4. bis 7. ... 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

(10) Ein im Rahmen einer Veranlagung bei der Berechnung der Steuer 
anzuwendender Durchschnittssteuersatz ist vorbehaltlich des Abs. 11 nach 
Berücksichtigung der Abzüge gemäß Abs. 3a bis 6 (ausgenommen 
Kinderabsetzbeträge nach Abs. 3) zu ermitteln. Diese Abzüge sind nach 
Anwendung des Durchschnittssteuersatzes nicht nochmals abzuziehen. 

(10)  

(11) Ist bei der Berechnung der Steuer ein Progressionsvorbehalt aus der 
Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens zu berücksichtigen, gilt für die 
Steuerberechung Folgendes: Der Durchschnittssteuersatz ist zunächst ohne 
Berücksichtigung der Abzüge gemäß Abs. 3a bis 6 zu ermitteln. Von der unter 
Anwendung dieses Durchschnittssteuersatzes ermittelten Steuer sind die Abzüge 
gemäß Abs. 3a bis 6 (ausgenommen Kinderabsetzbeträge nach Abs. 3) 
abzuziehen. 

Ist bei der Berechnung der Steuer ein Durchschnittssteuersatz bzw. 
Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen, gilt Folgendes: Der 
Durchschnittssteuersatz ist zunächst ohne Berücksichtigung der Abzüge gemäß 
Abs. 3a bis 6 zu ermitteln. Von der unter Anwendung dieses 
Durchschnittssteuersatzes ermittelten Steuer sind die Abzüge gemäß Abs. 3a bis 6 
abzuziehen. 

Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften 

§ 41. (1) … § 41. (1) … 

(2) 1. Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, hat das Finanzamt 
auf Antrag des Steuerpflichtigen eine Veranlagung vorzunehmen, wenn der 
Antrag innerhalb von fünf Jahren ab dem Ende des Veranlagungszeitraums 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor, hat das Finanzamt auf 
Antrag des Steuerpflichtigen eine Veranlagung vorzunehmen, wenn der Antrag 
innerhalb von fünf Jahren ab dem Ende des Veranlagungszeitraums gestellt wird 
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gestellt wird (Antragsveranlagung). § 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. (Antragsveranlagung). § 39 Abs. 1 dritter Satz ist anzuwenden. 

 2. Wurde bis Ende des Monats Juni keine Abgabenerklärung für das 
vorangegangene Veranlagungsjahr eingereicht, hat das Finanzamt von 
Amts wegen eine antragslose Veranlagung vorzunehmen, sofern der 
Abgabepflichtige nicht darauf verzichtet hat. Dabei gilt Folgendes:: 

(2a) Wurde bis Ende des Monats Juni keine Abgabenerklärung für das 
vorangegangene Veranlagungsjahr eingereicht, hat das Finanzamt von Amts 
wegen eine antragslose Veranlagung vorzunehmen, sofern der Abgabepflichtige 
nicht darauf verzichtet hat. Dabei gilt Folgendes: 

 a) Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen:  1. Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen: 

 − Aufgrund der Aktenlage ist anzunehmen, dass der Gesamtbetrag 
der zu veranlagenden Einkünfte ausschließlich aus 
lohnsteuerpflichtigen Einkünften besteht. 

 − Aufgrund der Aktenlage ist anzunehmen, dass der Gesamtbetrag 
der zu veranlagenden Einkünfte ausschließlich aus 
lohnsteuerpflichtigen Einkünften besteht. 

 − Aus der Veranlagung resultiert eine Steuergutschrift von 
zumindest fünf Euro. 

 − Aus der Veranlagung resultiert eine Steuergutschrift von 
zumindest fünf Euro. 

 − Aufgrund der Aktenlage ist nicht anzunehmen, dass die 
zustehende Steuergutschrift höher ist als jene, die sich aufgrund 
der übermittelten Daten gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 und Abs. 8, § 35 
Abs. 8 und § 84 ergeben würde. 

 − Aufgrund der Aktenlage ist nicht anzunehmen, dass die 
zustehende Steuergutschrift höher ist als jene, die sich aufgrund 
der übermittelten Daten gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 und Abs. 8, § 35 
Abs. 8 und § 84 ergeben würde. 

 b) Wurde bis zum Ablauf des dem Veranlagungszeitraum 
zweitfolgenden Kalenderjahres keine Abgabenerklärung für den 
betroffenen Veranlagungszeitraum abgegeben, ist jedenfalls eine 
antragslose Veranlagung durchzuführen, wenn sich nach der 
Aktenlage eine Steuergutschrift ergibt. 

 2. Wurde bis zum Ablauf des dem Veranlagungszeitraum zweitfolgenden 
Kalenderjahres keine Abgabenerklärung für den betroffenen 
Veranlagungszeitraum abgegeben, ist jedenfalls eine antragslose 
Veranlagung durchzuführen, wenn sich nach der Aktenlage eine 
Steuergutschrift ergibt. 

 c) Wird nach erfolgter antragsloser Veranlagung innerhalb der Frist der 
Z 1 eine Abgabenerklärung abgegeben, hat das Finanzamt darüber zu 
entscheiden und gleichzeitig damit den gemäß lit. a oder lit. b 
ergangenen Bescheid aufzuheben. 

 3. Wird nach erfolgter antragsloser Veranlagung innerhalb der Frist des 
Abs. 2 eine Abgabenerklärung abgegeben, hat das Finanzamt darüber zu 
entscheiden und gleichzeitig damit den gemäß Z 1 oder Z 2 ergangenen 
Bescheid aufzuheben. 

 d) Wurde der Bescheid aus der antragslosen Veranlagung aufgrund 
nachträglich übermittelter Daten im Sinne von lit. a dritter Teilstrich 
durch einen neuen Bescheid ersetzt, der die Steuergutschrift 
gegenüber dem bisherigen Bescheid erhöht, sind lit. c und lit. e auch 
auf diesen Bescheid anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn Abs. 1 zur 
Anwendung kommt. 

 4. Wurde der Bescheid aus der antragslosen Veranlagung aufgrund 
nachträglich übermittelter Daten im Sinne von Z 1 dritter Teilstrich durch 
einen neuen Bescheid gemäß Z 1 oder Z 2 ersetzt, sind Z 3 und Z 5 auch 
auf diesen Bescheid anzuwenden. 

 e) Der Bescheid auf Grund einer antragslosen Veranlagung ist ersatzlos 
aufzuheben, wenn dies in einer Beschwerde (§ 243 BAO) beantragt 
wird; die Beschwerde bedarf keiner Begründung. 

 5. Der Bescheid auf Grund einer antragslosen Veranlagung ist ersatzlos 
aufzuheben, wenn dies in einer Beschwerde (§ 243 BAO) beantragt wird; 
die Beschwerde bedarf keiner Begründung. 

 f) Die Steuererklärungspflicht (§ 42) bleibt auch nach Vornahme der 
Veranlagung aufrecht. 

 6. Die Steuererklärungspflicht (§ 42) bleibt auch nach Vornahme der 
Veranlagung aufrecht. 
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(2a) Abs. 2 Z 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Verdacht besteht, dass der 
Steuerpflichtige Dienstnehmer eines Scheinunternehmers gemäß § 8 des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes – SBBG, BGBl. I Nr. 113/2015, ist, Zweifel 
an der Identität des Steuerpflichtigen oder der Bevollmächtigung seines 
steuerlichen Vertreters bestehen, oder sonstige schwerwiegende Bedenken gegen 
die Anwendung von Abs. 2 Z 2 bestehen. 

 7. Z 1 bis Z 6 ist nicht anzuwenden, wenn der Verdacht besteht, dass der 
Steuerpflichtige Dienstnehmer eines Scheinunternehmers gemäß § 8 des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes – SBBG, BGBl. I Nr. 113/2015, ist, 
Zweifel an der Identität des Steuerpflichtigen oder der Bevollmächtigung 
seines steuerlichen Vertreters bestehen, oder sonstige schwerwiegende 
Bedenken gegen die Anwendung von Z 1 bis Z 6 bestehen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

Steuererklärungspflicht Steuererklärungspflicht 

§ 42. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung für das 
abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) abzugeben, wenn 

§ 42. (1) Der unbeschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung für das 
abgelaufene Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum) abzugeben, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten 
sind, mehr als 12 816 Euro betragen hat; liegen die Voraussetzungen des 
§ 41 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 oder 17 vor, so besteht 
Erklärungspflicht dann, wenn das zu veranlagende Einkommen mehr als 
13 981 Euro betragen hat, oder 

 3. das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten 
sind, mehr als 12 816 Euro betragen hat; liegen die Voraussetzungen des 
§ 41 Abs. 1 Z 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oder 18 vor, so besteht 
Erklärungspflicht dann, wenn das zu veranlagende Einkommen mehr als 
13 981 Euro betragen hat, oder 

 4. und 5. ...  4. und 5. ... 

Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch zu erfolgen. Ist dem 
Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der Steuererklärung mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die Übermittlung der 
Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks zu erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In 
der Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige einer 
bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

Die Übermittlung der Steuererklärung hat elektronisch zu erfolgen. Ist dem 
Steuerpflichtigen die elektronische Übermittlung der Steuererklärung mangels 
technischer Voraussetzungen unzumutbar, hat die Übermittlung der 
Steuererklärung unter Verwendung des amtlichen Vordrucks zu erfolgen. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 
elektronischen Übermittlung der Steuererklärung mit Verordnung festzulegen. In 
der Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der Steuerpflichtige einer 
bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

(2) ... (2) ... 

Freibetragsbescheid Freibetragsbescheid 

§ 63. (1) Das Finanzamt hat für die Berücksichtigung bestimmter 
Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlicher Belastungen beim 
Steuerabzug vom Arbeitslohn gemeinsam mit einem Veranlagungsbescheid einen 
Freibetragsbescheid und eine Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber zu 
erlassen. Der Freibetragsbescheid und eine Mitteilung sind jeweils für das dem 
Veranlagungszeitraum zweitfolgende Jahr zu erstellen, wenn bei der Veranlagung 

§ 63. (1) Das Finanzamt hat auf Antrag des Arbeitnehmers für die 
Berücksichtigung bestimmter Werbungskosten, Sonderausgaben und 
außergewöhnlicher Belastungen beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gemeinsam 
mit einem Veranlagungsbescheid einen Freibetragsbescheid und eine Mitteilung 
zur Vorlage beim Arbeitgeber zu erlassen oder einen betragsmäßig niedrigeren 
Freibetrag festzusetzen. Der Freibetragsbescheid und eine Mitteilung sind jeweils 
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mindestens einer der folgenden Beträge berücksichtigt wurde: für das dem Veranlagungszeitraum zweitfolgende Jahr zu erstellen, wenn bei der 

Veranlagung mindestens einer der folgenden Beträge berücksichtigt wurde: 

 1. …  1. … 

 2. Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 2 und 3, soweit sie den 
Jahrespauschbetrag gemäß § 18 Abs. 2 übersteigen, sowie Beiträge für 
eine freiwillige Weiterversicherung einschließlich des Nachkaufs von 
Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung und 
vergleichbarer Beiträge an Versorgungs- und 
Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig 
Erwerbstätigen, weiters Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 1, 6 
und 7. Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 2 und 3 sind 
letztmalig bei Freibetragsbescheiden zu berücksichtigen, die für das 
Kalenderjahr 2020 erstellt werden. 

 2. Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 1, Z 1a, Z 6 und Z 7, 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

Dem Freibetragsbescheid sind die gemäß Z 1 bis 4 im Einkommensteuerbescheid 
berücksichtigten Beträge zugrunde zu legen. 

Dem Freibetragsbescheid sind die gemäß Z 1 bis 4 im Einkommensteuerbescheid 
berücksichtigten Beträge zugrunde zu legen. 

Ein Freibetragsbescheid ist jedoch nicht zu erlassen: Ein Freibetragsbescheid ist jedoch nicht zu erlassen: 

 – Nach dem 30. November des Kalenderjahres, für das der 
Freibetragsbescheid zu ergehen hätte, 

 – Nach dem 30. November des Kalenderjahres, für das der 
Freibetragsbescheid zu ergehen hätte, 

 – bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht,  – bei Wegfall der unbeschränkten Steuerpflicht, 

 – bei einem jährlichen Freibetrag unter 90 Euro,  – bei einem jährlichen Freibetrag unter 90 Euro, 

 – wenn bei jener Veranlagung, auf Grund derer ein Freibetragsbescheid zu 
erlassen wäre, die Einkommensteuer die angerechnete Lohnsteuer 
übersteigt und Vorauszahlungen festgesetzt werden. 

 – wenn bei jener Veranlagung, auf Grund derer ein Freibetragsbescheid zu 
erlassen wäre, die Einkommensteuer die angerechnete Lohnsteuer 
übersteigt und Vorauszahlungen festgesetzt werden. 

(2) Auf Antrag des Arbeitnehmers hat das Finanzamt keinen 
Freibetragsbescheid zu erlassen oder einen betragsmäßig niedrigeren als den 
sich gemäß Abs. 1 ergebenden Freibetrag festzusetzen. 

(2)  

(3) Auf der Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber sind der Freibetrag 
sowie das Kalenderjahr, für das der Freibetrag festgesetzt wurde, auszuweisen. 

Auf der Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber sind der Freibetrag sowie 
das Kalenderjahr, für das der Freibetrag festgesetzt wurde, auszuweisen. 

(4) Das Finanzamt hat auf Antrag des Arbeitnehmers losgelöst von einem 
Veranlagungsverfahren einen Freibetragsbescheid für das laufende Kalenderjahr 
zu erlassen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass im Kalenderjahr 

(3) Das Finanzamt hat auf Antrag des Arbeitnehmers losgelöst von einem 
Veranlagungsverfahren einen Freibetragsbescheid für das laufende Kalenderjahr 
zu erlassen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass im Kalenderjahr 

 – zusätzliche Werbungskosten im Sinne des Abs. 1 Z 1 von mindestens 
900 Euro oder 

 – zusätzliche Werbungskosten im Sinne des Abs. 1 Z 1 von mindestens 
900 Euro oder 
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 – Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden im Sinne des 
§ 34 Abs. 6 vorliegen. 

 – Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden im Sinne des 
§ 34 Abs. 6 vorliegen. 

Der Antrag muss bis zum 31. Oktober gestellt werden. Gleichzeitig mit der 
Erlassung eines solchen Freibetragsbescheides ist eine Mitteilung zur Vorlage 
beim Arbeitgeber im Sinne des Abs. 1 zu erstellen. Die Einschränkung des Abs. 1 
Z 3 ist bei diesem Freibetragsbescheid nicht anzuwenden. 

Der Antrag muss bis zum 31. Oktober gestellt werden. Gleichzeitig mit der 
Erlassung eines solchen Freibetragsbescheides ist eine Mitteilung zur Vorlage 
beim Arbeitgeber im Sinne des Abs. 1 zu erstellen. Die Einschränkung des Abs. 1 
Z 3 ist bei diesem Freibetragsbescheid nicht anzuwenden. 

(5) Wird der einem Freibetragsbescheid zugrundeliegende 
Einkommensteuerbescheid abgeändert, so sind der Freibetragsbescheid und die 
Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber anzupassen. 

(4) Wird der einem Freibetragsbescheid zugrundeliegende 
Einkommensteuerbescheid abgeändert, so sind der Freibetragsbescheid und die 
Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber anzupassen. 

(6) Wurde für ein Kalenderjahr ein Freibetragsbescheid erlassen, ist dieser 
mit Erlassung eines neuen Freibetragsbescheides zu widerrufen. Der Widerruf ist 
auch auf der Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber anzuführen. 

(5) Wurde für ein Kalenderjahr ein Freibetragsbescheid erlassen, ist dieser 
mit Erlassung eines neuen Freibetragsbescheides zu widerrufen. Der Widerruf ist 
auch auf der Mitteilung zur Vorlage beim Arbeitgeber anzuführen. 

(7) Für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer und für Arbeitnehmer, die 
gemäß § 1 Abs. 4 als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden, ist kein 
Freibetragsbescheid zu erstellen. 

(6) Für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer und für Arbeitnehmer, die 
gemäß § 1 Abs. 4 als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden, ist kein 
Freibetragsbescheid zu erstellen. 

(8) Das Finanzamt kann abweichend von den Bestimmungen im Abs. 1 bei 
Aufwendungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 und 2 gegenüber den bei der 
Veranlagung berücksichtigten Beträgen niedrigere Beträge als Freibeträge 
festsetzen, wenn die berücksichtigten Aufwendungen offensichtlich nur einmalig 
und nicht wiederkehrend getätigt werden. 

(7) Das Finanzamt kann abweichend von den Bestimmungen im Abs. 1 bei 
Aufwendungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 und 2 gegenüber den bei der 
Veranlagung berücksichtigten Beträgen niedrigere Beträge als Freibeträge 
festsetzen, wenn die berücksichtigten Aufwendungen offensichtlich nur einmalig 
und nicht wiederkehrend getätigt werden. 

Lohnsteuertarif Lohnsteuertarif 

§ 66. (1) Die Lohnsteuer wird durch die Anwendung des 
Einkommensteuertarifes (§ 33) auf das hochgerechnete Jahreseinkommen 
(Abs. 2) ermittelt. Der sich dabei ergebende Betrag ist nach Abzug der 
Absetzbeträge gemäß § 33 Abs. 3a Z 1 bis Z 3, Abs. 4 Z 1, Z 2 und Z 4, Abs. 5 
Z 1, Z 2 und Z 4 und Abs. 6 durch den Hochrechnungsfaktor (Abs. 3) zu 
dividieren und auf volle Cent zu runden. 

§ 66. (1) Die Lohnsteuer wird durch die Anwendung des 
Einkommensteuertarifes (§ 33) auf das hochgerechnete Jahreseinkommen 
(Abs. 2) ermittelt. Der sich dabei ergebende Betrag ist nach Abzug der 
Absetzbeträge gemäß § 33 Abs. 3a Z 1 bis Z 3, Abs. 4 Z 1 und Z 2, Abs. 5 Z 1, 
Z 2 und Z 4 und Abs. 6 durch den Hochrechnungsfaktor (Abs. 3) zu dividieren 
und auf volle Cent zu runden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 

§ 70. (1) ... § 70. (1) ... 

(2) Die Lohnsteuer wird berechnet: (2) Die Lohnsteuer wird berechnet: 

 1. Soweit nicht Z 2 zur Anwendung kommt, nach § 33 Abs. 5 sowie Abs. 6 
und § 66 mit der Maßgabe, dass Absetzbeträge nach § 33 Abs. 3a und 

 1. Soweit nicht Z 2 zur Anwendung kommt, nach § 33 Abs. 5 sowie Abs. 6 
und § 66 mit der Maßgabe, dass Absetzbeträge nach § 33 Abs. 3a und 
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§ 33 Abs. 4 Z 1, Z 2 und Z 4 nicht zu berücksichtigen sind. § 33 Abs. 4 Z 1 und Z 2 nicht zu berücksichtigen sind. 

 2. …  2. … 

(4) … (4) … 

Lohnzettel Lohnzettel 

§ 84. (1) § 84. (1) 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

  4. Ist eine Zahlung oder Rückzahlung gemäß § 19 Abs. 1 Z 2 einem 
abgelaufenen Kalenderjahr zuzuordnen, ist abweichend vom 
Übermittlungsstichtag gemäß Z 2 der Lohnzettel bis zum Ende des 
Kalendermonats zu übermitteln, das dem Quartal der Zahlung oder 
Rückzahlung folgt. 

 4. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das 
Verfahren der elektronischen Lohnzettelübermittlung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz mit Verordnung festzulegen. In der Verordnung 
kann vorgesehen werden, dass sich der Arbeitgeber einer bestimmten 
geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

 5. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das 
Verfahren der elektronischen Lohnzettelübermittlung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz mit Verordnung festzulegen. In der Verordnung 
kann vorgesehen werden, dass sich der Arbeitgeber einer bestimmten 
geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
Übermittlungsstelle zu bedienen hat. 

(2) ... (2) ... 

(3) Der Lohnzettel ist auf Grund der Eintragungen im Lohnkonto (§ 76) 
auszuschreiben. Erfolgen nach Übermittlung eines Lohnzettels Ergänzungen des 
Lohnkontos, welche die Bemessungsgrundlagen oder die abzuführende Steuer 
betreffen, ist ein berichtigter Lohnzettel innerhalb von zwei Wochen ab erfolgter 
Ergänzung an das Finanzamt des Arbeitgebers zu übermitteln. Ein in Folge einer 
Lohnsteuerprüfung gemäß § 86 erstellter Lohnzettel stellt ein rückwirkendes 
Ereignis im Sinn des § 295a der Bundesabgabenordnung dar. 

(3) Der Lohnzettel ist auf Grund der Eintragungen im Lohnkonto (§ 76) 
auszuschreiben. Erfolgen nach Übermittlung eines Lohnzettels Ergänzungen des 
Lohnkontos, welche die Bemessungsgrundlagen oder die abzuführende Steuer 
betreffen, ist ein berichtigter Lohnzettel innerhalb von zwei Wochen ab erfolgter 
Ergänzung an das Finanzamt des Arbeitgebers zu übermitteln. Ein in Folge einer 
Lohnsteuerprüfung gemäß § 86 erstellter Lohnzettel sowie ein nachträglich 
übermittelter oder berichtigter Lohnzettel stellt ein rückwirkendes Ereignis im 
Sinn des § 295a der Bundesabgabenordnung dar. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Einrichtungen der Zukunftsvorsorge Einrichtungen der Zukunftsvorsorge 

§ 108h. (1) Die Einrichtung für Zukunftsvorsorge muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

§ 108h. (1) Die Einrichtung für Zukunftsvorsorge muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

 1. …  1. … 

 2. Die Veranlagung der Zukunftsvorsorgebeiträge und der an die  2. Die Veranlagung der Zukunftsvorsorgebeiträge und der an die 
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Zukunftsvorsorgeeinrichtung überwiesenen Prämien hat zu erfolgen Zukunftsvorsorgeeinrichtung überwiesenen Prämien hat zu erfolgen 

 a) bis d) …  a) bis d) ... 

Für die Berechnung der Aktienquote einer Zukunftsvorsorgeeinrichtung 
ist der Tageswert der gesamten Veranlagungen dem Tageswert der darin 
enthaltenen Aktien gegenüberzustellen. Die Aktienquote ist auf Basis 
eines Jahresdurchschnittes zu ermitteln. Im Falle einer Unterdeckung am 
Ende des Geschäftsjahres hat innerhalb einer zweimonatigen 
Übergangsfrist eine Aufstockung zu erfolgen. 

Für die Berechnung der Aktienquote einer Zukunftsvorsorgeeinrichtung 
ist der Tageswert der gesamten Veranlagungen dem Tageswert der darin 
enthaltenen Aktien gegenüberzustellen. Für die Berechnung der 
Aktienquote ist auf die wirtschaftliche Zurechnung der Aktien gemäß den 
unternehmensrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften abzustellen. Die 
Aktienquote ist auf Basis eines Jahresdurchschnittes zu ermitteln. Im 
Falle einer Unterdeckung am Ende des Geschäftsjahres hat innerhalb 
einer zweimonatigen Übergangsfrist eine Aufstockung zu erfolgen. 

 3. bis 5. …  3. bis 5. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Pensionskassen und betriebliche Kollektivversicherungen Pensionskassen und betriebliche Kollektivversicherungen 

§ 124. Werden Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen aus 
Pensionszusagen und direkten Leistungszusagen (§ 14 Abs. 6) nach Maßgabe des 
Betriebspensionsgesetzes auf Pensionskassen im Sinne des 
Pensionskassengesetzes und betriebliche Kollektivversicherungen im Sinne des 
§ 93 des VAG 2016 übertragen, gilt folgendes: 

§ 124. Werden Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen aus 
Pensionszusagen und direkten Leistungszusagen (§ 14 Abs. 6) nach Maßgabe des 
Betriebspensionsgesetzes auf Pensionskassen im Sinne des 
Pensionskassengesetzes und betriebliche Kollektivversicherungen im Sinne des 
§ 93 des VAG 2016 übertragen, gilt folgendes: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 

 5. Die Z 1 bis 4 sind nur dann anzuwenden, wenn als Übertragungsstichtag 
kein späterer Tag als der 31. Dezember 2023 festgelegt wird. 

 5. Die Z 1 bis 4 sind nur dann anzuwenden, wenn als Übertragungsstichtag 
kein späterer Tag als der 31. Dezember 2025 festgelegt wird. 

§ 124b. (1) bis (xx) … § 124b. (1) bis (xx) … 

  453. § 4a Abs. 4 Z 1 lit b und § 4c Abs. 1 Z 3 treten mit 1. Jänner 2024 in 
Kraft. 

  454. § 18 Abs. 1 Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2024 
ist erstmalig für freigebige Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 erfolgen. 

  455. § 24 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2024 ist 
erstmals anzuwenden für Übertragungen mit einem Stichtag nach dem 
30. Juni 2024. 

  456. § 32 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2024 ist 
erstmals für Übertragungen von Wirtschaftsgütern nach dem 30. Juni 
2024 anzuwenden. 

  457. § 33 Abs. 10 und § 41 Abs. 2 und Abs. 2a in der Fassung des BGBl. I 
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Nr. xx/2024 sind erstmalig bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2024 anzuwenden. § 33 Abs. 11 ist letztmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2023 anzuwenden. 

  458. § 63 in der Fassung des BGBl. I Nr. xx/2024 ist erstmalig für 
Freibetragsbescheide und Mitteilungen anzuwenden, die gemeinsam mit 
einem Veranlagungsbescheid für das Veranlagungsjahr 2024 erstellt 
werden. 

  459. Erhält der Arbeitnehmer im Zeitraum 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 
2025 an Stelle von bestehenden virtuellen Anteilen am Unternehmen des 
Arbeitgebers, die bloß einen schuldrechtlichen Anspruch auf Teilhabe 
am Gewinn vermitteln, eine Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung gemäß 
§ 67a, gilt dies als Abgabe der Anteile gemäß § 67a Abs. 1 gegen eine 
Gegenleistung bis zur Höhe des Nennwerts und es ist kein geldwerter 
Vorteil anzusetzen, wenn die Voraussetzungen des § 67a Abs. 2 im 
Zeitpunkt des Wechsels in die Start-Up-Mitarbeiterbeteiligung erfüllt 
sind. 

  460. § 84 Abs. 1 Z 4 in der Fassung des BGBl. I Nr. xx/2024 ist für Zahlungen 
und Rückzahlungen ab 1. Jänner 2024 anzuwenden, wobei die erstmalige 
Übermittlung bis 31. Oktober 2024 zu erfolgen hat. 

  461. § 98 Abs. 1 Z 5 lit. c, § 99 Abs. 1 sowie § 100 Abs. 1, 1a Z 2 und Abs. 4 
Z 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2024, 
treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. Abzugsteuer für Einkünfte gemäß § 98 
Abs. 1 Z 5 lit. c ist letztmalig für Gewinnanteile einzubehalten, die vor 
dem 1. Jänner 2026 zufließen. 

Artikel 2 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

Unternehmensgruppen Unternehmensgruppen 

§ 9. (1) bis (5) … § 9. (1) bis (5) … 

(6) Bei Ermittlung des zuzurechnenden steuerlich maßgebenden Ergebnisses 
ist Folgendes zu beachten: 

(6) Bei Ermittlung des zuzurechnenden steuerlich maßgebenden Ergebnisses 
ist Folgendes zu beachten: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

  4a. Vortragsfähige Verluste (§ 8 Abs. 4 Z 2) des Gruppenträgers aus Zeiten 
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vor Wirksamwerden der Unternehmensgruppe (Vorgruppenverluste) 
können nicht verrechnet werden, soweit in diesen Abschreibungen auf 
den niedrigeren Teilwert (§ 6 Z 2 lit. a des Einkommensteuergesetzes 
1988) und Veräußerungsverluste hinsichtlich von Beteiligungen an 
Körperschaften enthalten sind, die bereits im Zeitpunkt der Abschreibung 
oder Veräußerung einer anderen Unternehmensgruppe angehört haben. 
Dies gilt auch für noch nicht berücksichtigte Siebentelbeträge gemäß 
§ 12 Abs. 3 Z 2. 

 5. …  5. … 

 6. Bei nicht unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Gruppenmitgliedern sind nur die nach § 5 Abs. 1 und den übrigen 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988 und dieses 
Bundesgesetzes ermittelten Verluste aus Einkunftsquellen des jeweiligen 
Wirtschaftsjahres, höchstens jedoch die nach ausländischem Steuerrecht 
ermittelten Verluste des betreffenden Wirtschaftsjahres dem unmittelbar 
beteiligten Gruppenmitglied bzw. Gruppenträger im Ausmaß der 
Beteiligungen aller beteiligter Gruppenmitglieder einschließlich eines 
beteiligten Gruppenträgers zuzurechnen. Zuzurechnende Verluste können 
nur im Ausmaß von 75% der Summe der eigenen Einkommen sämtlicher 
unbeschränkt steuerpflichtiger Gruppenmitglieder sowie des 
Gruppenträgers berücksichtigt werden. Insoweit dabei die Verluste im 
laufenden Jahr nicht berücksichtigt werden können, sind sie in folgenden 
Jahren als vortragsfähige Verluste des Gruppenträgers abzuziehen. 

 6. Bei nicht unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Gruppenmitgliedern sind nur die nach § 5 Abs. 1 und den übrigen 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes 1988 und dieses 
Bundesgesetzes ermittelten Verluste aus Einkunftsquellen des jeweiligen 
Wirtschaftsjahres, höchstens jedoch die nach ausländischem Steuerrecht 
ermittelten Verluste des betreffenden Wirtschaftsjahres dem unmittelbar 
beteiligten Gruppenmitglied bzw. Gruppenträger im Ausmaß der 
Beteiligungen aller beteiligter Gruppenmitglieder einschließlich eines 
beteiligten Gruppenträgers zuzurechnen. Auf die Zurechnung des 
Verlustes eines unbeschränkt steuerpflichtigen ausländischen 
Gruppenmitglieds kann jedoch zur Gänze verzichtet werden. 
Zuzurechnende Verluste können nur im Ausmaß von 75% der Summe 
der eigenen Einkommen sämtlicher unbeschränkt steuerpflichtiger 
Gruppenmitglieder sowie des Gruppenträgers berücksichtigt werden. 
Insoweit dabei die Verluste im laufenden Jahr nicht berücksichtigt 
werden können, sind sie in folgenden Jahren als vortragsfähige Verluste 
des Gruppenträgers abzuziehen. 

 7. ...  7. ... 

(7) … (7) … 

(8) Die Gruppenbesteuerung erstreckt sich auf den Gruppenträger und die 
Gruppenmitglieder, die in einem schriftlichen Gruppenantrag genannt sind. Dabei 
gilt Folgendes: 

(8) Die Gruppenbesteuerung erstreckt sich auf den Gruppenträger und die 
Gruppenmitglieder, die in einem schriftlichen Gruppenantrag genannt sind. Dabei 
gilt Folgendes: 

 – Der Gruppenantrag ist von den gesetzlichen Vertretern des 
Gruppenträgers und aller einzubeziehenden inländischen Körperschaften 
zu unterfertigen. 

 – Der Gruppenantrag ist von den gesetzlichen Vertretern des 
Gruppenträgers und aller einzubeziehenden inländischen Körperschaften 
zu unterfertigen. 

 – Der Gruppenantrag muss nachweislich vor dem Ablauf jenes  – Der Gruppenantrag muss nachweislich vor dem Ablauf jenes 
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Wirtschaftsjahres jeder einzubeziehenden inländischen Körperschaft 
unterfertigt werden, für das die Zurechnung des steuerlich maßgebenden 
Ergebnisses erstmalig wirksam sein soll. 

Wirtschaftsjahres jeder einzubeziehenden inländischen Körperschaft 
unterfertigt werden, für das die Zurechnung des steuerlich maßgebenden 
Ergebnisses erstmalig wirksam sein soll. 

 – Im Gruppenantrag ist zu erklären, dass zwischen den finanziell 
verbundenen inländischen Körperschaften jeweils eine Regelung über 
den Steuerausgleich vereinbart worden ist. 

 – Im Gruppenantrag ist zu erklären, dass zwischen den finanziell 
verbundenen inländischen Körperschaften jeweils eine Regelung über 
den Steuerausgleich vereinbart worden ist. 

 – Im Gruppenantrag sind Beteiligungs- und Stimmrechtsverhältnisse sowie 
die Wirtschaftsjahre aller einzubeziehenden Körperschaften anzugeben. 

 – Im Gruppenantrag sind Beteiligungs- und Stimmrechtsverhältnisse sowie 
die Wirtschaftsjahre aller einzubeziehenden Körperschaften anzugeben. 

 – Der Gruppenantrag ist vom Gruppenträger, bei Vorliegen einer 
Beteiligungsgemeinschaft vom Hauptbeteiligten oder im Zweifel von 
einem von der Beteiligungsgemeinschaft bestimmten Mitbeteiligten bei 
dem für den Antragsteller für die Erhebung der Körperschaftsteuer 
zuständigen Finanzamt, unter Verwendung des amtlichen Vordruckes, 
innerhalb eines Kalendermonats nach der Unterfertigung des letzten 
gesetzlichen Vertreters zu stellen. Alle übrigen einzubeziehenden 
inländischen Körperschaften haben dem jeweils für jede Körperschaft 
zuständigen Finanzamt die Tatsache einer Antragstellung anzuzeigen. 

 – Der Gruppenantrag ist vom Gruppenträger, bei Vorliegen einer 
Beteiligungsgemeinschaft vom Hauptbeteiligten oder im Zweifel von 
einem von der Beteiligungsgemeinschaft bestimmten Mitbeteiligten bei 
dem für den Antragsteller für die Erhebung der Körperschaftsteuer 
zuständigen Finanzamt, unter Verwendung des amtlichen Vordruckes, 
innerhalb eines Kalendermonats nach der Unterfertigung des letzten 
gesetzlichen Vertreters zu stellen. Die Übermittlung des amtlichen 
Vordruckes kann elektronisch im Verfahren FinanzOnline unter 
Verwendung der dafür vorgesehenen Funktion erfolgen, wenn dieser mit 
den qualifizierten elektronischen Signaturen der gesetzlichen Vertreter 
des Gruppenträgers und aller einzubeziehenden inländischen 
Körperschaften versehen ist. Alle übrigen einzubeziehenden inländischen 
Körperschaften haben dem jeweils für jede Körperschaft zuständigen 
Finanzamt die Tatsache einer Antragstellung anzuzeigen. 

 – Das für die Erhebung der Körperschaftsteuer des Antragstellers 
zuständige Finanzamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen für das 
Bestehen der Unternehmensgruppe gegenüber allen den Antrag 
unterfertigten Körperschaften bescheidmäßig festzustellen. 

 – Das für die Erhebung der Körperschaftsteuer des Antragstellers 
zuständige Finanzamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen für das 
Bestehen der Unternehmensgruppe gegenüber allen den Antrag 
unterfertigten Körperschaften bescheidmäßig festzustellen. 

(9) und (10) … (9) und (10) … 

Passiveinkünfte niedrigbesteuerter Körperschaften Passiveinkünfte niedrigbesteuerter Körperschaften 

§ 10a. (1) und (2) … § 10a. (1) und (2) … 

(3) Niedrigbesteuerung einer ausländischen Körperschaft liegt vor, wenn 
deren tatsächliche Steuerbelastung im Ausland nicht mehr als 12,5% beträgt. 
Dabei ist das Einkommen der ausländischen Körperschaft nach § 5 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, den übrigen Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sowie dieses Bundesgesetzes zu ermitteln; § 12a 
bleibt dabei unberücksichtigt. Dem Einkommen ist die im Ausland tatsächlich 

(3) Niedrigbesteuerung einer ausländischen Körperschaft liegt vor, wenn 
deren tatsächliche Steuerbelastung im Ausland nicht mehr als 12,5% beträgt. 
Dabei ist das Einkommen der ausländischen Körperschaft nach § 5 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, den übrigen Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sowie dieses Bundesgesetzes zu ermitteln; § 12a 
bleibt dabei unberücksichtigt. Dem Einkommen ist die im Ausland tatsächlich 
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entrichtete Steuer gegenüberzustellen. entrichtete Steuer gegenüberzustellen, wobei auch eine auf die ausländische 

Körperschaft nachweislich entfallende anerkannte nationale Ergänzungssteuer 
(§ 2 Z 28 Mindestbesteuerungsgesetz, BGBl. I Nr. 183/2023) zu berücksichtigen 
ist. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 

(9) Die Doppelbesteuerung ist wie folgt zu vermeiden: (9) Die Doppelbesteuerung ist wie folgt zu vermeiden: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. Bei der Hinzurechnung gemäß Abs. 5 wird auf Antrag die auf die 
hinzugerechneten Passiveinkünfte entfallende tatsächliche 
Steuerbelastung der beherrschten Körperschaft sowie eine auf diese 
entfallende vergleichbare ausländische vorgelagerte 
Hinzurechnungsbesteuerung angerechnet. 

 3. Bei der Hinzurechnung gemäß Abs. 5 wird auf Antrag die auf die 
hinzugerechneten Passiveinkünfte entfallende tatsächliche 
Steuerbelastung gemäß Abs. 3 der beherrschten Körperschaft sowie eine 
auf diese entfallende vergleichbare ausländische vorgelagerte 
Hinzurechnungsbesteuerung angerechnet. 

 4. Beim Methodenwechsel gemäß Abs. 7 wird auf Antrag die auf die 
steuerpflichtigen Gewinnanteile entfallende tatsächliche Steuerbelastung, 
vorrangig die ausländische Körperschaftsteuer, angerechnet. Die 
anrechenbare ausländische Steuer erhöht die steuerpflichtigen 
Gewinnanteile. 

 4. Beim Methodenwechsel gemäß Abs. 7 wird auf Antrag die auf die 
steuerpflichtigen Gewinnanteile entfallende tatsächliche Steuerbelastung 
gemäß Abs. 3, vorrangig die ausländische Körperschaftsteuer, 
angerechnet. Die anrechenbare ausländische Steuer erhöht die 
steuerpflichtigen Gewinnanteile. 

Übersteigt in den Fällen der Z 3 und Z 4 die anrechenbare ausländische 
Körperschaftsteuer die Steuerschuld unter Außerachtlassung einer Mindeststeuer 
nach § 24 Abs. 4, kann der Übersteigungsbetrag auf die Steuerschuld in 
folgenden Jahren auf Antrag angerechnet werden. Über die Höhe des 
Übersteigungsbetrages ist im Abgabenbescheid abzusprechen. 

Übersteigt in den Fällen der Z 3 und Z 4 die anrechenbare ausländische 
Körperschaftsteuer die Steuerschuld unter Außerachtlassung einer Mindeststeuer 
nach § 24 Abs. 4, kann der Übersteigungsbetrag auf die Steuerschuld in 
folgenden Jahren auf Antrag angerechnet werden. Über die Höhe des 
Übersteigungsbetrages ist im Abgabenbescheid abzusprechen. 

(10) und (11) … (10) und (11) … 

Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben 

§ 12. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen nicht abgezogen werden: § 12. (1) Bei den einzelnen Einkünften dürfen nicht abgezogen werden: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

 10. Aufwendungen für Zinsen oder Lizenzgebühren im Sinne des § 99a 
Abs. 1 zweiter und dritter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 unter 
folgenden Voraussetzungen: 

 10. Aufwendungen für Zinsen oder Lizenzgebühren im Sinne des § 99a 
Abs. 1 zweiter und dritter Satz des Einkommensteuergesetzes 1988 unter 
folgenden Voraussetzungen: 

 a) Empfänger der Zinsen oder Lizenzgebühren ist eine Körperschaft im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 oder eine vergleichbare ausländische 
Körperschaft. 

 a) Empfänger der Zinsen oder Lizenzgebühren ist eine Körperschaft im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Z 1 oder eine vergleichbare ausländische 
Körperschaft. 

 b) Die empfangende Körperschaft ist unmittelbar oder mittelbar 
konzernzugehörig oder steht unmittelbar oder mittelbar unter dem 

 b) Die empfangende Körperschaft ist unmittelbar oder mittelbar 
konzernzugehörig oder steht unmittelbar oder mittelbar unter dem 
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beherrschenden Einfluss desselben Gesellschafters. beherrschenden Einfluss desselben Gesellschafters. 

 c) Die Zinsen oder Lizenzgebühren unterliegen bei der empfangenden 
Körperschaft 

 c) Die Zinsen oder Lizenzgebühren unterliegen bei der empfangenden 
Körperschaft 

 – aufgrund einer persönlichen oder sachlichen Befreiung keiner 
Besteuerung oder 

 – aufgrund einer persönlichen oder sachlichen Befreiung keiner 
Besteuerung oder 

 – einem Steuersatz von weniger als 10% oder  – einem Steuersatz von weniger als 10% oder 

 – aufgrund einer auch dafür vorgesehenen Steuerermäßigung einer 
tatsächlichen Steuerbelastung von weniger als 10% oder 

 – aufgrund einer auch dafür vorgesehenen Steuerermäßigung einer 
tatsächlichen Steuerbelastung von weniger als 10% oder 

 – aufgrund einer Steuerrückerstattung einer Steuerbelastung von 
weniger als 10%, wobei auch eine Steuerrückerstattung an die 
Anteilsinhaber zu berücksichtigen ist. 

 – aufgrund einer Steuerrückerstattung einer Steuerbelastung von 
weniger als 10%, wobei auch eine Steuerrückerstattung an die 
Anteilsinhaber zu berücksichtigen ist. 

Kann eine Steuerermäßigung oder -rückerstattung im Sinne des dritten 
und vierten Teilstriches erst in einem späteren Wirtschaftsjahr in 
Anspruch genommen werden, ist diese bereits bei der Ermittlung der 
Steuerbelastung zu berücksichtigen. Erfolgt jedoch innerhalb von 
neun Wirtschaftsjahren nach dem Anfallen der Aufwendungen für 
Zinsen oder Lizenzgebühren tatsächlich keine solche 
Steuerermäßigung oder -rückerstattung, stellt dies ein rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung dar. 

Kann eine Steuerermäßigung oder -rückerstattung im Sinne des dritten 
und vierten Teilstriches erst in einem späteren Wirtschaftsjahr in 
Anspruch genommen werden, ist diese bereits bei der Ermittlung der 
Steuerbelastung zu berücksichtigen. Erfolgt jedoch innerhalb von 
neun Wirtschaftsjahren nach dem Anfallen der Aufwendungen für 
Zinsen oder Lizenzgebühren tatsächlich keine solche 
Steuerermäßigung oder -rückerstattung, stellt dies ein rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a der Bundesabgabenordnung dar. 

Ist der Empfänger nicht Nutzungsberechtigter, ist auf den 
Nutzungsberechtigten abzustellen. Die Aufwendungen dürfen abgezogen 
werden, wenn 

Ist der Empfänger nicht Nutzungsberechtigter, ist auf den 
Nutzungsberechtigten abzustellen. Die Aufwendungen dürfen abgezogen 
werden, wenn 

 – die Zinsen oder Lizenzgebühren aufgrund der 
Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 10a oder einer vergleichbaren 
ausländischen Regelung nachweislich keiner Niedrigbesteuerung im 
Sinne der lit. c unterliegen oder 

 – die Zinsen oder Lizenzgebühren aufgrund der 
Hinzurechnungsbesteuerung gemäß § 10a oder einer vergleichbaren 
ausländischen Regelung nachweislich keiner Niedrigbesteuerung im 
Sinne der lit. c unterliegen oder 

  – die Zinsen oder Lizenzgebühren aufgrund einer auf die ausländische 
Körperschaft entfallenden anerkannten nationalen Ergänzungssteuer 
(§ 2 Z 28 Mindestbesteuerungsgesetz) nachweislich keiner 
Niedrigbesteuerung im Sinne der lit. c unterliegen oder 

 – die empfangende Körperschaft die unionsrechtlichen Vorschriften für 
Risikokapitalbeihilfen erfüllt. 

 – die empfangende Körperschaft die unionsrechtlichen Vorschriften für 
Risikokapitalbeihilfen erfüllt. 

 11. ...  11. ... 

(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte die nicht unter § 11 (2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte die nicht unter § 11 
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Abs. 1 fallenden Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit 
sie mit 

Abs. 1 fallenden Aufwendungen und Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit 
sie mit 

 – nicht steuerpflichtigen (steuerneutralen) Vermögensmehrungen und 
Einnahmen, 

 – nicht steuerpflichtigen (steuerneutralen) Vermögensmehrungen und 
Einnahmen, 

 – Einkünften aus der Überlassung von Kapital, aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und Einkünften aus Derivaten, 
mit Ausnahme der in § 27a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 
genannten Einkünfte oder 

 – Einkünften aus der Überlassung von Kapital, aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen, aus Derivaten und Einkünften 
aus Kryptowährungen, mit Ausnahme der in § 27a Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 genannten Einkünfte oder 

 – Einkünften aus Grundstücksveräußerungen, außer in den Fällen des 
§ 30a Abs. 3 Z 1 bis 4 oder Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 

 – Einkünften aus Grundstücksveräußerungen, außer in den Fällen des 
§ 30a Abs. 3 Z 1 bis 4 oder Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 

in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Für unter § 7 Abs. 3 
fallende Steuerpflichtige sind der zweite und dritte Teilstrich nicht anzuwenden. 

in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Für unter § 7 Abs. 3 
fallende Steuerpflichtige sind der zweite und dritte Teilstrich nicht anzuwenden. 

(3) … (3) … 

§ 26c. § 26c. 

 1. bis 92. …  1. bis 92. … 

  93. § 9 Abs. 6 Z 4a in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2024 ist erstmalig auf 
Unternehmensgruppen anzuwenden, für die ein Gruppenantrag nach 
dem 3. Mai 2024 gestellt wird. 

  94. § 9 Abs. 6 Z 6 in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2024 ist erstmalig bei der 
Veranlagung für das Kalenderjahr 2024 anzuwenden. § 9 Abs. 8 in der 
Fassung BGBl. I Nr. xx/2024 tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 

Artikel 3 

Änderung des Mindestbesteuerungsgesetzes 

PES-Pflicht bei Vorliegen einer im Teileigentum stehenden 
Muttergesellschaft in Österreich 

PES-Pflicht bei Vorliegen einer im Teileigentum stehenden 
Muttergesellschaft in Österreich 

§ 9. (1) … § 9. (1) … 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind nicht anzuwenden, wenn die 
Eigenkapitalbeteiligungen an der im Teileigentum stehenden Muttergesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar vollständig von einer anderen im Teileigentum 
derselben Unternehmensgruppe stehenden ausländischen Muttergesellschaft 
gehalten werden und diese verpflichtet ist, für das betroffene Geschäftsjahr eine 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind nicht anzuwenden, wenn die 
Eigenkapitalbeteiligungen an der im Teileigentum stehenden Muttergesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar vollständig von einer anderen im Teileigentum 
derselben Unternehmensgruppe stehenden Muttergesellschaft gehalten werden 
und diese verpflichtet ist, für das betroffene Geschäftsjahr eine anerkannte 
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anerkannte PES-Regelung auf die niedrig besteuerte Geschäftseinheit 
anzuwenden. 

PES-Regelung auf die niedrig besteuerte Geschäftseinheit anzuwenden. 

(3) ... (3) ... 

Berechnung und Zurechnung des SES-Betrags Berechnung und Zurechnung des SES-Betrags 

§ 13. (1) bis (4) … § 13. (1) bis (4) … 

(5) Der SES-Prozentsatz für Österreich ist für jedes Geschäftsjahr und für 
jede multinationale Unternehmensgruppe nach der folgenden Formel zu 
ermitteln: 

(5) Der SES-Prozentsatz für Österreich ist für jedes Geschäftsjahr und für 
jede multinationale Unternehmensgruppe nach der folgenden Formel zu 
ermitteln: 

  
50 % × Zahl der Beschäftigten in Österreich 

Zahl der Beschäftigten in allen SES-Steuerhoheitsgebieten 
 

+ 

50 % × Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in Österreich 
Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen SES-

Steuerhoheitsgebieten 
 

50 % × Zahl der Beschäftigten in Österreich 
Zahl der Beschäftigten in allen SES-Steuerhoheitsgebieten 

 
+ 

50 % × Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in Österreich 
Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen SES-

Steuerhoheitsgebieten 
 

Dabei gilt Folgendes: Dabei gilt Folgendes: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

(6) bis (11) … (6) bis (11) … 

Ausgenommene Dividenden Ausgenommene Dividenden 

§ 17. (1) ... § 17. (1) ... 

(2) 1. … (2) 1. … 

 2. Eine optierte Portfoliobeteiligung liegt vor, wenn auf Antrag sämtliche 
von der Geschäftseinheit erhaltene Dividenden oder andere 
Ausschüttungen aus Portfoliobeteiligungen (Z 1 erster Teilstrich) bei der 
Ermittlung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder -Verlusts einbezogen 
werden. Dieses Wahlrecht ist im Hinblick auf die jeweilige 
Geschäftseinheit unter Berücksichtigung von § 74 auszuüben und gilt für 
fünf Jahre. 

 2. Eine optierte Portfoliobeteiligung liegt vor, wenn auf Antrag sämtliche 
von der Geschäftseinheit erhaltene Dividenden oder andere 
Ausschüttungen aus Portfoliobeteiligungen (Z 1 lit. a) bei der Ermittlung 
ihres Mindeststeuer-Gewinns oder -Verlusts einbezogen werden. Dieses 
Wahlrecht ist im Hinblick auf die jeweilige Geschäftseinheit unter 
Berücksichtigung von § 74 auszuüben und gilt für fünf Jahre. 

 3. ...  3. ... 

Ausgenommene Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen Ausgenommene Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen 

§ 18. (1) ... § 18. (1) ... 
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(2) Als ausgenommene Gewinne oder Verluste aus 
Eigenkapitalbeteiligungen gelten im Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag einer 
Geschäftseinheit enthaltene Gewinne oder Verluste 

(2) Als ausgenommene Gewinne oder Verluste aus 
Eigenkapitalbeteiligungen gelten im Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag einer 
Geschäftseinheit enthaltene Gewinne oder Verluste 

 1. aufgrund von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von 
Eigenkapitalbeteiligungen mit Ausnahme von Portfoliobeteiligungen 
(§ 17 Abs. 2 Z 1 erster Teilstrich), 

 1. aufgrund von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von 
Eigenkapitalbeteiligungen mit Ausnahme von Portfoliobeteiligungen 
(§ 17 Abs. 2 Z 1 lit. a), 

 2. in Bezug auf Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der Equity-Methode 
bilanziert werden, oder 

 2. in Bezug auf Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der Equity-Methode 
bilanziert werden, oder 

 3. aus Veräußerungen von Eigenkapitalbeteiligungen mit Ausnahme von 
Portfoliobeteiligungen (§ 17 Abs. 2 Z 1 erster Teilstrich). 

 3. aus Veräußerungen von Eigenkapitalbeteiligungen mit Ausnahme von 
Portfoliobeteiligungen (§ 17 Abs. 2 Z 1 lit. a). 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Zuordnung der Gewinne oder Verluste zwischen Stammhaus und 
Betriebsstätte 

Zuordnung der Gewinne oder Verluste zwischen Stammhaus und 
Betriebsstätte 

§ 35. (1) Bei einer Betriebsstätte im Sinne des § 2 Z 3 lit. b in Verbindung 
mit Z 13 lit. a, b oder c ist deren Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der in 
einem eigenen Abschluss der Betriebsstätte ausgewiesene Jahresüberschuss oder 
Jahresfehlbetrag. Wird kein eigener Abschluss für die Betriebsstätte erstellt, 
entsprechen ihr Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag jenem Betrag, der in 
ihrem eigenen Abschluss ausgewiesen worden wäre, wenn dieser gesondert und 
im Einklang mit dem für die Erstellung des Konzernabschlusses der obersten 
Muttergesellschaft verwendeten Rechnungslegungsstandard aufgestellt worden 
wäre. 

§ 35. (1) Bei einer Betriebsstätte gemäß § 2 Z 13 lit. a, b oder c ist deren 
Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der in einem eigenen Abschluss der 
Betriebsstätte ausgewiesene Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Wird kein 
eigener Abschluss für die Betriebsstätte erstellt, entsprechen ihr Jahresüberschuss 
oder Jahresfehlbetrag jenem Betrag, der in ihrem eigenen Abschluss ausgewiesen 
worden wäre, wenn dieser gesondert und im Einklang mit dem für die Erstellung 
des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendeten 
Rechnungslegungsstandard aufgestellt worden wäre. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Kürzungen Kürzungen 

§ 40. Die laufenden erfassten Steuern (§ 37) einer Geschäftseinheit für das 
Geschäftsjahr sind um die Beträge folgender Posten zu kürzen: 

§ 40. Die laufenden erfassten Steuern (§ 37) einer Geschäftseinheit für das 
Geschäftsjahr sind um die Beträge folgender Posten zu kürzen: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. erstattete oder gutgeschriebene erfassten Steuern, die im Abschluss nicht 
als Verminderung des laufenden Steueraufwands behandelt wurden, 
ausgenommen für anerkannte auszahlbare Steuergutschriften (§ 2 Z 39); 

 3. erstattete oder gutgeschriebene erfassten Steuern, die im Abschluss nicht 
als Verminderung des laufenden Steueraufwands behandelt wurden, 
ausgenommen für anerkannte auszahlbare Steuergutschriften (§ 2 Z 39) 
sowie marktfähige und übertragbare Steuergutschriften (§ 27 Abs. 4); 

 4. und 5. …  4. und 5. … 
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Besondere Zurechnung von erfassten Steuern einer Geschäftseinheit zu einer 
anderen Geschäftseinheit [Art. 24 RL] 

Besondere Zurechnung von erfassten Steuern einer Geschäftseinheit zu einer 
anderen Geschäftseinheit 

§ 44. (1) bis (5) ... § 44. (1) bis (5) ... 

Vereinfachte Berechnung anhand eines länderbezogenen Berichts 
(temporärer CbCR-Safe-Harbour) 

Vereinfachte Berechnung anhand eines länderbezogenen Berichts 
(temporärer CbCR-Safe-Harbour) 

§ 55. (1) … § 55. (1) ... 

(2) Für große inländische Gruppen (§ 2 Z 5) ist Abs. 1 sinngemäß 
anzuwenden, wobei der Mindeststeuer-Nettogewinn oder -verlust und die 
Mindeststeuer-Umsatzerlöse auf Basis der qualifizierten Finanzberichterstattung 
zu ermitteln sind. 

(2) Für große inländische Gruppen (§ 2 Z 5) und multinationale 
Unternehmensgruppen, die nicht zur Erstellung eines länderbezogenen Berichts 
verpflichtet sind, ist Abs. 1 sinngemäß anzuwenden, wobei der Mindeststeuer-
Nettogewinn oder -verlust und die Mindeststeuer-Umsatzerlöse auf Basis der 
qualifizierten Finanzberichterstattung zu ermitteln sind. 

(3) Für die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

(3) Für die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. Ein länderbezogener Bericht ist qualifiziert, wenn dieser auf Grundlage 
einer qualifizierten Finanzberichterstattung erstellt wurde. Als solche 
qualifizierte Finanzberichterstattung gelten: 

 1. Ein länderbezogener Bericht ist qualifiziert, wenn dieser auf Grundlage 
einer qualifizierten Finanzberichterstattung erstellt wurde. Als solche 
qualifizierte Finanzberichterstattung gelten: 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

Der Bundesminister für Finanzen kann im Einklang mit internationalen 
Vereinbarungen mit Verordnung näher festlegen, unter welchen 
Voraussetzungen eine qualifizierte Finanzberichterstattung und ein 
qualifzierter länderbezogener Bericht vorliegen . 

Der Bundesminister für Finanzen kann im Einklang mit internationalen 
Vereinbarungen mit Verordnung näher festlegen, unter welchen 
Voraussetzungen eine qualifizierte Finanzberichterstattung und ein 
qualifizierter länderbezogener Bericht vorliegen . 

 2. ...  2. ... 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

 (6) Bei der vereinfachten Berechnung gemäß Abs. 1 sind der im 
qualifizierten länderbezogenen Bericht auszuweisende Vorsteuergewinn und der 
in der qualifizierten Finanzberichterstattung auszuweisende Ertragsteueraufwand 
um Aufwendungen im Zusammenhang mit einer nach dem 15. Dezember 2022 
vereinbarten hybriden Gestaltung zu neutralisieren. Als hybride Gestaltung gilt 
eine Gestaltung, die 

  1. zu einem Abzug von Aufwendungen ohne korrespondierende Erfassung 
von Erträgen, 

  2. zu einem doppelten Abzug von Aufwendungen oder 
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  3. zu einer doppelten steuerlichen Berücksichtigung von Aufwendungen 
führt. 

 Der Bundesminister für Finanzen kann im Einklang mit internationalen 
Vereinbarungen mit Verordnung die Voraussetzungen für das Vorliegen einer 
hybriden Gestaltung und die Vorgangsweise bei der Neutralisierung der damit im 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen näher festlegen. 

Joint Ventures Joint Ventures 

§ 61. (1) … § 61. (1) … 

(2) Die NES-Pflicht von Joint Ventures und ihren Geschäftseinheiten und 
die Höhe der für sie als NES zu entrichtenden Mindeststeuer ist unter 
sinngemäßer Anwendung von § 6 zu ermitteln. Abgabepflichtige Einheit für die 
Joint Venture-Gruppe ist das Joint Venture oder ein von dem Joint Venture 
beauftragtes Mitglied der Joint Venture-Gruppe. 

(2) Die NES-Pflicht von Joint Ventures und ihren Geschäftseinheiten und 
die Höhe der für sie als NES zu entrichtenden Mindeststeuer ist unter 
sinngemäßer Anwendung von § 6 zu ermitteln. Abgabepflichtige ist: 

  1. Die von dem Joint Venture beauftragte in Österreich gelegene 
Geschäftseinheit des Joint Venture oder, 

  2. wenn keine Beauftragung im Sinne der Z 1 erfolgte, das im Sinne des 
§ 76 Abs. 3 oberste in Österreich gelegene Mitglied der Joint Venture-
Gruppe oder, 

  3. wenn die Voraussetzungen von Z 1 und Z 2 nicht vorliegen, das 
wirtschaftlich bedeutendste in Österreich gelegene Mitglied der Joint 
Venture-Gruppe. 

 § 76 Abs. 1, Abs. 2 letzter Satz sowie Abs. 4 bis  7 sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Eine Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die eine 
unmittelbare oder mittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einem Joint Venture oder 
an einer Geschäftseinheit eines Joint Venture (Abs. 6) hält, hat die PES-Regelung 
auf dieses Mitglied der Joint Venture-Gruppe anzuwenden und den ihr 
zuzurechnenden Anteil an dessen Ergänzungssteuerbetrag zu entrichten. Ist die 
Muttergesellschaft in Österreich gelegen, unterliegt sie in Bezug auf dieses 
Mitglied der Joint Venture-Gruppe für das betroffene Geschäftsjahr nach 
Maßgabe der §§ 8 bis 12 der PES, wobei sich die abgabepflichtige 
Geschäftseinheit nach Maßgabe von § 76 bestimmt. 

(3) Eine Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die eine 
unmittelbare oder mittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einem Joint Venture oder 
an einer Geschäftseinheit eines Joint Venture (Abs. 6) hält, hat die PES-Regelung 
auf dieses Mitglied der Joint Venture-Gruppe anzuwenden und den ihr 
zuzurechnenden Anteil an dessen Ergänzungssteuerbetrag zu entrichten. Ist die 
Muttergesellschaft in Österreich gelegen, unterliegt sie in Bezug auf dieses 
Mitglied der Joint Venture-Gruppe für das betroffene Geschäftsjahr nach 
Maßgabe der §§ 7 bis 11 der PES, wobei sich die abgabepflichtige 
Geschäftseinheit nach Maßgabe von § 76 bestimmt. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
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Sondervorschrift für Mehrmüttergruppen Sondervorschrift für Mehrmüttergruppen 

§ 71. (1) ... § 71. (1) ... 

(2) Die Pflicht zur Einreichung des Mindeststeuerberichts durch eine in 
Österreich gelegene Geschäftseinheit, die oberste Muttergesellschaft einer 
Mehrmüttergruppe ist, entfällt, wenn die obersten Muttergesellschaften eine 
einzige als berichtspflichtig benannte Einheit im Sinne des § 2 Z 45 benannt 
haben und das Steuerhoheitsgebiet, in dem die benannte Einheit gelegen ist, für 
das Geschäftsjahr mit Österreich ein in Kraft befindliches anerkanntes 
Abkommen zwischen den zuständigen Behörden geschlossen hat. 

(2) Die Pflicht zur Einreichung des Mindeststeuerberichts durch eine in 
Österreich gelegene Geschäftseinheit, die oberste Muttergesellschaft einer 
Mehrmüttergruppe ist, entfällt, wenn die obersten Muttergesellschaften eine 
einzige als berichtspflichtig benannte Einheit im Sinne des § 2 Z 45 benannt 
haben und das Steuerhoheitsgebiet, in dem die benannte Einheit gelegen ist, für 
das Geschäftsjahr mit Österreich ein in Kraft befindliches anerkanntes 
Abkommen zwischen den zuständigen Behörden geschlossen hat (§ 70 Abs. 1). 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Wahlrechte Wahlrechte 

§ 74. (1) und (2) … § 74. (1) und (2) … 

(3) Ist eine in Österreich gelegene Geschäftseinheit berichtspflichtig, hat sie 
die Inanspruchnahme oder den Widerruf eines der in den Abs. 1 und 2 genannten 
Wahlrechte sowie der Wahlrechte gemäß §§ 43 und 60 gemäß § 73 Z 4 gegenüber 
dem Finanzamt für Großbetriebe zu erklären. 

(3) Ist eine in Österreich gelegene Geschäftseinheit berichtspflichtig, hat sie 
die Inanspruchnahme oder den Widerruf eines der in den Abs. 1 und 2 genannten 
Wahlrechte sowie der Wahlrechte gemäß §§ 43 und 60 gegenüber dem Finanzamt 
für Großbetriebe zu erklären. 

Strafbestimmung Strafbestimmung 

§ 75. (1) Eines Finanzvergehens macht sich schuldig, wer ohne hierdurch 
den Tatbestand eines anderen Finanzvergehens zu erfüllen, vorsätzlich eine 
Verpflichtung nach den §§ 69 bis 73 oder nach einer gemäß § 79 Abs. 1 
ergangenen Verordnung dadurch verletzt, dass der Mindeststeuerbericht nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt wird. 

§ 75. (1) Eines Finanzvergehens macht sich schuldig, wer vorsätzlich eine 
Verpflichtung nach den §§ 69 bis 73 oder nach einer gemäß § 79 Abs. 1 
ergangenen Verordnung dadurch verletzt, dass der Mindeststeuerbericht nicht, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt wird. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Entstehung des Abgabenanspruchs, Abgabenschuld und Haftung Entstehung des Abgabenanspruchs, Abgabenschuld und Haftung 

§ 76. (1) bis (6) ... § 76. (1) bis (6) ... 

(7) Jede in Österreich gelegene Geschäftseinheit haftet für die 
Mindeststeuer. Bei der Ermessensübung hat das Finanzamt für Großbetriebe 
insbesondere die hierarchische Stellung der haftungspflichtigen 
Geschäftseinheiten in der Unternehmensgruppe, ihre rechtliche und 
wirtschaftliche Verflechtung mit der gemäß Abs. 2 abgabepflichtigen 
Geschäftseinheit, das Beteiligungsausmaß nicht gruppenzugehöriger 
Gesellschafter an diesen sowie deren Beitrag zur Höhe der Mindeststeuer zu 

(7) Jede in Österreich gelegene Geschäftseinheit haftet für die 
Mindeststeuer. Bei der Ermessensübung hat das Finanzamt für Großbetriebe 
insbesondere die hierarchische Stellung der haftungspflichtigen 
Geschäftseinheiten in der Unternehmensgruppe, ihre rechtliche und 
wirtschaftliche Verflechtung mit der abgabepflichtigen Geschäftseinheit, das 
Beteiligungsausmaß nicht gruppenzugehöriger Gesellschafter an diesen sowie 
deren Beitrag zur Höhe der Mindeststeuer zu berücksichtigen. 
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berücksichtigen. 

Artikel 4 

Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 

§ 186. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines 

§ 186. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines 

 1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, 

 1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, oder 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, oder 

 3. WKF im Sinne des WKFG,  3. WKF im Sinne des WKFG, 

sind beim Anteilinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 nach Abzug 
der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 in den 
Folgejahren zu verrechnen, wobei die Verrechnung vorrangig mit Einkünften des 
Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie des § 27b Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu erfolgen hat. Werden anteilige Einkünfte aus 
der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 sowie laufende Einkünfte 
aus Kryptowährungen gemäß § 27b Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 in 
der Rechnungslegung des Fonds abgegrenzt, gelten diese bereits als Einkünfte im 
Sinne des § 27 Abs. 2 sowie des § 27b Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

sind beim Anteilinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988, auf die ein 
besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 
anwendbar ist, nach Abzug der damit in Zusammenhang stehenden 
Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit solchen Kapitaleinkünften in den 
Folgejahren zu verrechnen, wobei die Verrechnung vorrangig mit Einkünften des 
Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie des § 27b Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu erfolgen hat. Werden anteilige Einkünfte aus 
der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 sowie laufende Einkünfte 
aus Kryptowährungen gemäß § 27b Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 in 
der Rechnungslegung des Fonds abgegrenzt, gelten diese bereits als Einkünfte im 
Sinne des § 27 Abs. 2 sowie des § 27b Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

(5) Für Erträge, die keine Einkünfte gemäß § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sind, gilt Folgendes: 

(5) Für Erträge, die keine Einkünfte gemäß § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, auf die ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar ist, sind, gilt Folgendes: 

 1. Auf Erträge, die Bewirtschaftungs- und Aufwertungsgewinnen im Sinne 
des § 14 Abs. 2 Z 1 und 2 des Immobilieninvestmentfondsgesetzes 
entsprechen, ist § 40 des Immobilieninvestmentfondsgesetzes sinngemäß 

 1. Auf Erträge, die Bewirtschaftungs- und Aufwertungsgewinnen im Sinne 
des § 14 Abs. 2 Z 1 und 2 des Immobilieninvestmentfondsgesetzes 
entsprechen, ist § 40 des Immobilieninvestmentfondsgesetzes sinngemäß 
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anzuwenden. anzuwenden. 

 2. a) und b) ...  2. a) und b) ... 

 c) Sind die gemäß lit. b ermittelten Erträge positiv und betragen diese in 
Summe höchstens 20% der Einkünfte, die Einkünfte im Sinne des § 27 
des Einkommensteuergesetzes 1988 darstellen, gelten die gemäß lit. b 
ermittelten Erträge als Einkünfte gemäß § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (Bagatellregelung). 

 c) Sind die gemäß lit. b ermittelten Erträge positiv und betragen diese in 
Summe höchstens 20% der Einkünfte inklusive der Einkünfte gemäß 
Z 1, auf die ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar ist, gelten die gemäß lit. b 
ermittelten Erträge als Einkünfte gemäß § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, auf die ein besonderer Steuersatz 
gemäß § 27a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar 
ist (Bagatellregelung). 

 d) ...  d) ... 

 3. Erträge, die keine Einkünfte gemäß § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 darstellen, sind in der Meldung gemäß 
Abs. 2 Z 2 aufzunehmen. 

 3. Erträge, die keine Einkünfte gemäß § 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, auf die ein besonderer Steuersatz 
gemäß § 27a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar ist, 
darstellen, sind in der Meldung gemäß Abs. 2 Z 2 aufzunehmen. 

(6) Erfolgt eine Ausschüttung, gelten für steuerliche Zwecke als 
ausgeschüttet: 

(6) Erfolgt eine Ausschüttung, gelten für steuerliche Zwecke als 
ausgeschüttet: 

 1. zunächst die laufenden und die in den Vorjahren erzielten Einkünfte im 
Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988, 

 1. zunächst die laufenden und die in den Vorjahren erzielten Einkünfte im 
Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988, auf die ein 
besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar ist, 

 2. und 3. …  2. und 3. … 

(7) ... (7) ... 

Artikel 5 

Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

§ 14. (1) ... § 14. (1) ... 

(2) Der Jahresgewinn eines Immobilienfonds setzt sich aus den (2) Der Jahresgewinn eines Immobilienfonds setzt sich aus den 

 1. Bewirtschaftungsgewinnen  1. Bewirtschaftungsgewinnen 

 2. Aufwertungsgewinnen und  2. Aufwertungsgewinnen und 

 3. Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen  3. Wertpapier- und Liquiditätsgewinnen 

zusammen. Als Gewinn gelten auch Ausschüttungen von inländischen zusammen. Als Gewinn im Sinne der Z 1 gelten auch Ausschüttungen von 
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Grundstücks-Gesellschaften (§§ 23 ff), soweit diese nicht auf 
Veräußerungsgewinne von Immobilienveräußerungen zurückzuführen sind. 
Gewinne von ausländischen Grundstücks-Gesellschaften (§§ 23 ff) sind 
unmittelbar dem Immobilienfonds zuzurechen. Ein Ausgleich von Verlusten ist 
zunächst vorrangig innerhalb der einzelnen Gewinnarten durchzuführen. Danach 
ist ein Ausgleich zwischen den einzelnen Gewinnen gemäß Z 1 bis 3 
vorzunehmen. Ein Vortrag von Verlusten ist in jedem Falle unzulässig. 

inländischen Grundstücks-Gesellschaften (§§ 23 ff), soweit diese nicht auf 
Veräußerungsgewinne von Immobilienveräußerungen zurückzuführen sind. 
Gewinne von ausländischen Grundstücks-Gesellschaften (§§ 23 ff) sind 
unmittelbar dem Immobilienfonds zuzurechnen. Ein Ausgleich von Verlusten ist 
zunächst vorrangig innerhalb der einzelnen Gewinnarten durchzuführen. Danach 
ist ein Ausgleich zwischen den Gewinnen gemäß Z 1 und 2 vorzunehmen. Ein 
Vortrag von Verlusten ist in jedem Falle unzulässig. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

(5) Wertpapier- und Liquiditätsgewinne sind Gewinne aus Zinsen von 
Vermögen gemäß den §§ 32 und 33. 

(5) Wertpapier- und Liquiditätsgewinne sind Erträge aus Vermögen gemäß 
den §§ 32 und 33. 

Steuern Steuern 

§ 40. (1) bis (5) … § 40. (1) bis (5) … 

(6) Für Erträge, die nicht unter Abs. 1 Z 1 lit. a oder b fallen, gilt Folgendes: (6) Für Erträge, die nicht unter Abs. 1 Z 1 lit. a oder b fallen, gilt Folgendes: 

 1. Für Einkünfte im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 
sind § 186 Abs. 1 bis 4 und Abs. 6 und § 58 Abs. 2 zweiter Satz des 
Investmentfondsgesetzes 2011 sinngemäß anzuwenden. 

 1. Für Einkünfte im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988, auf 
die ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 anwendbar ist, sind § 186 Abs. 1 bis 4 
und Abs. 6 und § 58 Abs. 2 zweiter Satz des 
Investmentfondsgesetzes 2011 sinngemäß anzuwenden. 

 2. …  2. … 

Artikel 6 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Sonstige Leistung Sonstige Leistung 

§ 3a. (1) bis (12) … § 3a. (1) bis (12) … 

(13) Elektronisch erbrachte sonstige Leistungen sowie Telekommunikations-
, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen werden an dem Ort ausgeführt, an dem 
der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
soweit diese Leistungen an einen Nichtunternehmer im Sinne des Abs. 5 Z 3 
erbracht werden. 

(13) Die folgenden sonstigen Leistungen werden an dem Ort ausgeführt, an 
dem der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, soweit diese Leistungen an einen Nichtunternehmer im Sinne des 
Abs. 5 Z 3 erbracht werden: 

  a) elektronisch erbrachte sonstige Leistungen sowie 
Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen; 
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  b) die in Abs. 11 lit. a genannten sonstigen Leistungen, wenn sie per 
Streaming übertragen oder auf andere Weise virtuell verfügbar 
gemacht werden. 

(14) bis (16) … (14) bis (16) … 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

§ 6. (1) Von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei § 6. (1) Von den unter § 1 Abs. 1 Z 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

  5a. die Spende von in Anlage 1 genannten Lebensmitteln an durch Bescheid 
begünstigte Einrichtungen iSd § 4a Abs. 1 erster Gedankenstrich des 
Einkommensteuergesetzes 1988 für begünstigte Zwecke gemäß § 4a 
Abs. 2 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. 

 6. bis 26. …  6. bis 26. … 

 27. die Umsätze der Kleinunternehmer. Kleinunternehmer ist ein 
Unternehmer, der im Inland sein Unternehmen betreibt und dessen 
Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 
35 000 Euro nicht übersteigen. Bei dieser Umsatzgrenze bleiben 
Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen 
sowie Umsätze, die nach § 6 Abs. 1 Z 8 lit. d und j, Z 9 lit. b und d, Z 10 
bis 15, Z 17 bis 26 und Z 28 steuerfrei sind, außer Ansatz. Das einmalige 
Überschreiten der Umsatzgrenze um nicht mehr als 15% innerhalb eines 
Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist unbeachtlich; 

 27. die Umsätze der Kleinunternehmer. Kleinunternehmer ist ein 
Unternehmer, der sein Unternehmen im Inland oder in einem anderen 
Mitgliedstaat betreibt und dessen Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 die 
Umsatzgrenze von 42 000 Euro (Kleinunternehmergrenze) im 
vorangegangenen Kalenderjahr nicht, und im laufenden Jahr noch nicht 
übersteigen. Bei dieser Umsatzgrenze bleiben Umsätze aus 
Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen sowie 
Umsätze, die nach § 6 Abs. 1 Z 8 lit. d und j, Z 9 lit. b und d, Z 10 bis 15, 
Z 17 bis 26 und Z 28 steuerfrei sind, außer Ansatz. 

 Betreibt der Unternehmer sein Unternehmen in einem anderen 
Mitgliedstaat, gelten zusätzlich folgende Voraussetzungen: 

  – der unionsweite Jahresumsatz übersteigt den Schwellenwert von 
100 000 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht und im 
laufenden Jahr noch nicht und 

  – der Unternehmer hat in einem anderen Mitgliedstaat die 
Inanspruchnahme der Befreiung im Rahmen eines Verfahrens im 
Sinne des Art. 6a beantragt. 

 Betreibt der Unternehmer sein Unternehmen in einem anderen 
Mitgliedstaat, ist die Steuerbefreiung ab dem Tag der Mitteilung der 
Kleinunternehmer-Identifikationsnummer im Rahmen des Verfahrens im 
Sinne des Art. 6a anwendbar bzw. falls eine Kleinunternehmer-
Identifikationsnummer bereits vorhanden ist, ab dem Tag an dem der 
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andere Mitgliedstaat die Kleinunternehmer-Identifikationsnummer 
hinsichtlich der Steuerbefreiung im Inland bestätigt. 

 Wird die Kleinunternehmergrenze oder – im Falle eines Unternehmers, 
der sein Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat betreibt, – der 
Schwellenwert für den unionsweiten Jahresumsatz überschritten, ist die 
Steuerbefreiung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anwendbar. Bei 
Überschreiten der Kleinunternehmergrenze um nicht mehr als 10% kann 
die Steuerbefreiung jedoch noch bis zum Ende des Kalenderjahres in 
Anspruch genommen werden. Hinsichtlich der Berechnung der 
Umsatzgrenze und des Schwellenwertes ist nicht auf die 
Bemessungsgrundlage bei unterstellter Steuerpflicht abzustellen. 

 28. …  28. … 

(2) … (2) … 

(3) Der Unternehmer, dessen Umsätze nach § 6 Abs. 1 Z 27 befreit sind, 
kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gegenüber dem Finanzamt schriftlich 
erklären, daß er auf die Anwendung des § 6 Abs. 1 Z 27 verzichtet. Die 
Erklärung bindet den Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann 
nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der 
Widerruf ist spätestens bis zum Ablauf des ersten Kalendermonates nach Beginn 
dieses Kalenderjahres zu erklären. 

(3) Der Unternehmer, dessen Umsätze nach § 6 Abs. 1 Z 27 befreit sind, 
kann bis zur Rechtskraft des Bescheides gegenüber dem Finanzamt schriftlich – 
bzw. wenn der Unternehmer sein Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat 
betreibt, über das Portal des anderen Mitgliedstaates – erklären, dass er auf die 
Anwendung des § 6 Abs. 1 Z 27 verzichtet. Der Verzicht kann nur mit Wirkung 
vom Beginn eines Kalenderjahres ausgeübt werden und bindet den Unternehmer 
mindestens für fünf Kalenderjahre (Bindefrist zur Steuerpflicht). Betreibt der 
Unternehmer sein Unternehmen im Inland, kann der Verzicht nur mit Wirkung 
vom Beginn eines Kalenderjahres an widerrufen werden und ist spätestens bis 
zum Ablauf des ersten Kalendermonates nach Beginn dieses Kalenderjahres zu 
erklären. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Ausstellung von Rechnungen Ausstellung von Rechnungen 

§ 11. (1) bis (5) ... § 11. (1) bis (5) ... 

(6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 400 Euro nicht übersteigt, genügen 
neben dem Ausstellungsdatum folgende Angaben: 

(6) Bei Rechnungen, deren Gesamtbetrag 400 Euro nicht übersteigt oder die 
von einem Unternehmer ausgestellt werden, der die Steuerbefreiung in § 6 Abs. 1 
Z 27 in Anspruch nimmt, genügen neben dem Ausstellungsdatum folgende 
Angaben: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. Die Abs. 4 und 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

Besteht nach Abs. 1 eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im übrigen Besteht nach Abs. 1 eine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung für im übrigen 
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Gemeinschaftsgebiet ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen, ist eine 
vereinfachte Rechnungsausstellung ausgeschlossen. Das gilt auch in den Fällen 
des § 19 Abs. 1 zweiter Satz und des § 19 Abs. 1c, wenn sich die 
Rechnungsausstellung nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes richtet. 

Gemeinschaftsgebiet ausgeführte Lieferungen und sonstige Leistungen, ist eine 
vereinfachte Rechnungsausstellung ausgeschlossen. Das gilt auch in den Fällen 
des § 19 Abs. 1 zweiter Satz und des § 19 Abs. 1c, wenn sich die 
Rechnungsausstellung nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes richtet. 

(7) bis (15) ... (7) bis (15) ... 

Vorsteuerabzug Vorsteuerabzug 

§ 12. (1) bis (9) … § 12. (1) bis (9) … 

(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unternehmer in seinem 
Unternehmen als Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den auf das Jahr der 
erstmaligen Verwendung folgenden vier Kalenderjahren die Verhältnisse, die im 
Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung für den Vorsteuerabzug maßgebend 
waren (Abs. 3), so ist für jedes Jahr der Änderung ein Ausgleich durch eine 
Berichtigung des Vorsteuerabzuges durchzuführen. 

(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unternehmer in seinem 
Unternehmen als Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den auf das Jahr der 
erstmaligen Verwendung folgenden vier Kalenderjahren die Verhältnisse, die im 
Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung für den Vorsteuerabzug maßgebend 
waren (Abs. 3 oder Art. 12 Abs. 5), so ist für jedes Jahr der Änderung ein 
Ausgleich durch eine Berichtigung des Vorsteuerabzuges durchzuführen. 

Dies gilt sinngemäß für Vorsteuerbeträge, die auf nachträgliche Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, aktivierungspflichtige Aufwendungen oder bei 
Gebäuden auch auf Kosten von Großreparaturen entfallen, wobei der 
Berichtigungszeitraum vom Beginn des Kalenderjahres an zu laufen beginnt, das 
dem Jahr folgt, in dem die diesen Kosten und Aufwendungen zugrunde liegenden 
Leistungen im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen erstmals in 
Verwendung genommen worden sind. 

Dies gilt sinngemäß für Vorsteuerbeträge, die auf nachträgliche Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, aktivierungspflichtige Aufwendungen oder bei 
Gebäuden auch auf Kosten von Großreparaturen entfallen, wobei der 
Berichtigungszeitraum vom Beginn des Kalenderjahres an zu laufen beginnt, das 
dem Jahr folgt, in dem die diesen Kosten und Aufwendungen zugrunde liegenden 
Leistungen im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen erstmals in 
Verwendung genommen worden sind. 

Bei Grundstücken (einschließlich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und 
der Kosten von Großreparaturen) tritt an die Stelle des Zeitraumes von vier 
Kalenderjahren ein solcher von neunzehn Kalenderjahren, außer es erfolgt eine 
nachträgliche Eigentumsübertragung – ausgenommen von Geschäftsräumen – 
aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes – WGG, BGBl. Nr. 139/1979. Diesfalls 
beträgt der Zeitraum neun Kalenderjahre. 

Bei Grundstücken (einschließlich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und 
der Kosten von Großreparaturen) tritt an die Stelle des Zeitraumes von vier 
Kalenderjahren ein solcher von neunzehn Kalenderjahren, außer es erfolgt eine 
nachträgliche Eigentumsübertragung – ausgenommen von Geschäftsräumen – 
aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes – WGG, BGBl. Nr. 139/1979. Diesfalls 
beträgt der Zeitraum neun Kalenderjahre. 

Bei der Berichtigung, die jeweils für das Jahr der Änderung zu erfolgen hat, ist 
für jedes Jahr der Änderung von einem Fünftel, bei nachträglicher 
Eigentumsübertragung – ausgenommen von Geschäftsräumen – aufgrund eines 
Anspruches gemäß § 15c WGG (einschließlich der aktivierungspflichtigen 
Aufwendungen und der Kosten von Großreparaturen) von einem Zehntel und bei 
sonstigen Grundstücken (einschließlich der aktivierungspflichtigen 
Aufwendungen und der Kosten von Großreparaturen) von einem Zwanzigstel der 

Bei der Berichtigung, die jeweils für das Jahr der Änderung zu erfolgen hat, ist 
für jedes Jahr der Änderung von einem Fünftel, bei nachträglicher 
Eigentumsübertragung – ausgenommen von Geschäftsräumen – aufgrund eines 
Anspruches gemäß § 15c WGG (einschließlich der aktivierungspflichtigen 
Aufwendungen und der Kosten von Großreparaturen) von einem Zehntel und bei 
sonstigen Grundstücken (einschließlich der aktivierungspflichtigen 
Aufwendungen und der Kosten von Großreparaturen) von einem Zwanzigstel der 
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gesamten auf den Gegenstand, die Aufwendungen oder die Kosten entfallenden 
Vorsteuer auszugehen; im Falle der Lieferung ist die Berichtigung für den 
restlichen Berichtigungszeitraum spätestens in der letzten Voranmeldung des 
Veranlagungszeitraumes vorzunehmen, in dem die Lieferung erfolgte. 

gesamten auf den Gegenstand, die Aufwendungen oder die Kosten entfallenden 
Vorsteuer auszugehen; im Falle der Lieferung ist die Berichtigung für den 
restlichen Berichtigungszeitraum spätestens in der letzten Voranmeldung des 
Veranlagungszeitraumes vorzunehmen, in dem die Lieferung erfolgte. 

(11) Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unternehmer für sein 
Unternehmen hergestellt oder erworben hat oder bei sonstigen Leistungen, die für 
sein Unternehmen ausgeführt worden sind, die Voraussetzungen, die für den 
Vorsteuerabzug maßgebend waren (Abs. 3), so ist, sofern nicht Abs. 10 zur 
Anwendung gelangt, eine Berichtigung des Vorsteuerabzuges für den 
Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung eingetreten ist. 

(11) Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unternehmer für sein 
Unternehmen hergestellt oder erworben hat oder bei sonstigen Leistungen, die für 
sein Unternehmen ausgeführt worden sind, die Voraussetzungen, die für den 
Vorsteuerabzug maßgebend waren (Abs. 3 oder Art. 12 Abs. 5), so ist, sofern 
nicht Abs. 10 zur Anwendung gelangt, eine Berichtigung des Vorsteuerabzuges 
für den Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung eingetreten 
ist. 

(12) bis (15) ... (12) bis (15) ... 

Aufzeichnungspflichten und buchmäßiger Nachweis Aufzeichnungspflichten und buchmäßiger Nachweis 

§ 18. (1) bis (4) … § 18. (1) bis (4) … 

(5) In den Fällen des § 12 Abs. 4 und 5 Z 2 müssen aus den Aufzeichnungen 
des Unternehmers jene Vorsteuerbeträge leicht nachprüfbar zu ersehen sein, 
welche den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätzen ganz oder teilweise 
zuzurechnen sind. Außerdem hat der Unternehmer in diesen Fällen die Entgelte 
für die Umsätze, die nach § 12 Abs. 3 den Vorsteuerabzug ausschließen, getrennt 
von den übrigen Entgelten aufzuzeichnen, wobei die Verpflichtung zur Trennung 
der Entgelte nach Abs. 2 Z 1 und 2 unberührt bleibt. 

(5) In den Fällen des § 12 Abs. 4 und 5 Z 2 müssen aus den Aufzeichnungen 
des Unternehmers jene Vorsteuerbeträge leicht nachprüfbar zu ersehen sein, 
welche den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Umsätzen ganz oder teilweise 
zuzurechnen sind. Außerdem hat der Unternehmer in diesen Fällen die Entgelte 
für die Umsätze, die nach § 12 Abs. 3 oder Art. 12 Abs. 5 den Vorsteuerabzug 
ausschließen, getrennt von den übrigen Entgelten aufzuzeichnen, wobei die 
Verpflichtung zur Trennung der Entgelte nach Abs. 2 Z 1 und 2 unberührt bleibt. 

(6) bis (12) ... (6) bis (12) ... 

Voranmeldung und Vorauszahlung, Veranlagung Voranmeldung und Vorauszahlung, Veranlagung 

§ 21. (1) bis (5) ... § 21. (1) bis (5) ... 

(6) Ein Kleinunternehmer (§ 6 Abs. 1 Z 27), dessen Umsätze nach § 1 Abs. 1 
Z 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 35 000 Euro nicht übersteigen und der für 
den Veranlagungszeitraum keine Steuer zu entrichten hat, ist von der 
Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung befreit. Die Durchführung einer 
Veranlagung ist nicht erforderlich. Bei der Umsatzgrenze bleiben die Umsätze 
aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen außer Ansatz. 

(6) Ein Kleinunternehmer (§ 6 Abs. 1 Z 27), dessen Umsätze nach § 1 Abs. 1 
Z 1 und 2 im Veranlagungszeitraum 42 000 Euro nicht übersteigen und der für 
den Veranlagungszeitraum keine Steuer zu entrichten hat, ist von der 
Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung befreit. Die Durchführung einer 
Veranlagung ist nicht erforderlich. Bei der Umsatzgrenze bleiben die Umsätze 
aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen außer Ansatz. 

(8) bis (11) … (8) bis (11) … 
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Differenzbesteuerung Differenzbesteuerung 

Differenzbesteuerung Differenzbesteuerung 

§ 24. (1) Für die Lieferungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 von 
Kunstgegenständen, Sammlungsstücken oder Antiquitäten (Z 10 bis 13 der 
Anlage 2) oder anderen beweglichen körperlichen Gegenständen, ausgenommen 
Edelsteine (aus Positionen 7102 und 7103 der Kombinierten Nomenklatur) oder 
Edelmetalle (aus Positionen 7106, 7108, 7110 und 7112 der Kombinierten 
Nomenklatur), gilt eine Besteuerung nach Maßgabe der nachfolgenden 
Vorschriften (Differenzbesteuerung), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

§ 24. (1) Für die Lieferungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 von 
Kunstgegenständen, Sammlungsstücken oder Antiquitäten oder anderen 
beweglichen körperlichen Gegenständen, ausgenommen Edelsteine (aus 
Positionen 7102 und 7103 der Kombinierten Nomenklatur) oder Edelmetalle (aus 
Positionen 7106, 7108, 7110 und 7112 der Kombinierten Nomenklatur), gilt eine 
Besteuerung nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
(Differenzbesteuerung), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

Differenzbesteuerung in besonderen Fällen Differenzbesteuerung in besonderen Fällen 

(2) Der Wiederverkäufer (Abs. 1 Z 1) kann erklären, daß er die 
Differenzbesteuerung auch bei der Lieferung folgender Gegenstände anwendet: 

(2) Der Wiederverkäufer (Abs. 1 Z 1) kann erklären, dass er die 
Differenzbesteuerung auch bei der Lieferung von Kunstgegenständen anwendet, 
sofern bei der Lieferung an ihn oder bei der Einfuhr durch ihn kein ermäßigter 
Steuersatz angewandt wurde und die Gegenstände entweder 

 a) von ihm selbst eingeführte Kunstgegenstände, Sammlungsstücke oder 
Antiquitäten; 

 a) von ihm selbst eingeführt wurden, 

 b) vom Urheber oder von dessen Rechtsnachfolgern gelieferte 
Kunstgegenstände; 

 b) vom Urheber oder von dessen Rechtsnachfolger geliefert wurden, 
oder 

 c) Kunstgegenstände, die nicht von einem Wiederverkäufer an ihn geliefert 
werden, wenn auf diese Lieferung der ermäßigte Steuersatz nach § 10 
Abs. 3 Z 1 lit. c anzuwenden ist. 

 c) nicht von einem Wiederverkäufer an ihn geliefert wurden. 

(3) … (3) … 

Bemessungsgrundlage Bemessungsgrundlage 

(4) Der Umsatz wird bemessen: (4) Der Umsatz wird bemessen: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. bei der Lieferung von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken oder 
Antiquitäten, die der steuerpflichtige Wiederverkäufer selbst eingeführt 
hat (Abs. 2), entspricht der für die Berechnung der Differenz zugrunde zu 
legende Einkaufspreis der gemäß § 5 ermittelten Bemessungsgrundlage 
bei der Einfuhr zuzüglich der dafür geschuldeten oder entrichteten 
Einfuhrumsatzsteuer. 

 3. bei der Lieferung von Kunstgegenständen, die der steuerpflichtige 
Wiederverkäufer selbst eingeführt hat (Abs. 2), entspricht der für die 
Berechnung der Differenz zugrunde zu legende Einkaufspreis der gemäß 
§ 5 ermittelten Bemessungsgrundlage bei der Einfuhr zuzüglich der dafür 
geschuldeten oder entrichteten Einfuhrumsatzsteuer. 
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Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. 

(5) bis (13) ... (5) bis (13) ... 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 

§ 28. (1) bis (63) … § 28. (1) bis (63) … 

 (64) § 3a Abs. 13, § 6 Abs. 1 Z 5a und Z 27 sowie Abs. 3, § 11 Abs. 6, § 12 
Abs. 10 und 11, § 18 Abs. 5, § 21 Abs. 6, § 24 Abs. 1, 2 und Abs. 4 Z 3, Art. 3a 
Abs. 5 Z 1, Art. 6 Abs. 2 Z 4, Art. 6a und Art. 12 Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2024 treten mit 1. Jänner 2025 in Kraft und sind 
erstmals auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2024 ausgeführt werden bzw. sich ereignen. 

Sonstige Leistung Sonstige Leistung 

Art. 3a. (1) bis (4) ... Art. 3a. (1) bis (4) ... 

 (5) 1. § 3a Abs. 13 ist nicht anzuwenden, wenn  (5) 1. § 3a Abs. 13 lit. a ist nicht anzuwenden, wenn 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

 2. …  2. … 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 

Art. 6. (1) ... Art. 6. (1) ... 

(2) Steuerfrei ist der innergemeinschaftliche Erwerb (2) Steuerfrei ist der innergemeinschaftliche Erwerb 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. der Gegenstände, die zur Ausführung von steuerfreien Umsätzen 
verwendet werden, für die der Ausschluß vom Vorsteuerabzug nach § 12 
Abs. 3 nicht eintritt. 

 4. der Gegenstände, die zur Ausführung von steuerfreien Umsätzen 
verwendet werden, für die der Ausschluß vom Vorsteuerabzug nach § 12 
Abs. 3 oder Art. 12 Abs. 5 nicht eintritt. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

 Verfahren zur Sonderregelung für EU-Kleinunternehmer 

 Voraussetzungen 

 Art. 6a. (1) Unternehmer, die im Inland ihr Unternehmen betreiben, können 
nach Einreichung einer Vorabmitteilung über das für diese Zwecke beim 
Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal für das nachstehende 
Verfahren identifiziert werden, wenn der unionsweite Jahresumsatz des 
Unternehmers 100 000 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr nicht und im 
laufenden Jahr noch nicht übersteigt und zumindest ein Mitgliedstaat die 



  33 von 43 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anwendung einer Befreiung gemäß Art. 284 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112/EG 
bestätigt. 

 Vorabmitteilung 

 (2) Die Vorabmitteilung hat folgende Angaben zu enthalten: 

  a. Name, Tätigkeit, Rechtsform, E-Mail-Adresse und Anschrift des 
Unternehmers; 

  b. Umsatzsteuer-Identifikationsnummern anderer Mitgliedstaaten sowie 
Identifikationsnummern zur aktuellen oder früheren Inanspruchnahme 
einer Sonderregelung im Sinne des § 25a, § 25b und Art. 25a bzw. 
eines Verfahrens im Sinne des Art. 6a; 

  c. Mitgliedstaat oder Mitgliedstaaten, in dem bzw. in denen der 
Unternehmer die Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen 
beabsichtigt; 

  d. den Jahresumsatz, der in jedem Mitgliedstaat im laufenden 
Kalenderjahr vor Einreichung der Vorabmitteilung bewirkt wurde; 

  e. den Jahresumsatz, der in jedem Mitgliedstaat im vorangegangenen 
Kalenderjahr bewirkt wurde; 

  f. den Jahresumsatz der in einem Mitgliedstaat in dem Kalenderjahr vor 
dem vorangegangenen Kalenderjahr bewirkt wurde, wenn dies nach 
dem Recht dieses Mitgliedstaates Voraussetzung für die Anwendung 
der Befreiung ist. 

 Beginn der Inanspruchnahme 

 (3) Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 1 vor, ist dem Unternehmer 
binnen 35 Werktagen ab Eingang der Vorabmitteilung eine Kleinunternehmer-
Identifikationsnummer zu erteilen, sofern zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung kein längerer Zeitraum notwendig 
ist. 

 Berichtspflichten 

 (4) Der Unternehmer hat Änderungen der Angaben gemäß Abs. 2 über das 
für diese Zwecke beim Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal zu 
melden. Darunter fallen auch Änderungen hinsichtlich des Mitgliedstaates, in 
dem der Unternehmer beabsichtigt, eine Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen 
oder nicht mehr in Anspruch zu nehmen. 
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 Meldung 

 (5) Der Unternehmer hat über das für diese Zwecke beim 
Bundesministerium für Finanzen eingerichtete Portal für jedes 
Kalendervierteljahr den Umsatz zu melden, der in den einzelnen Mitgliedstaaten 
bewirkt wurde. Die Meldung hat binnen eines Monats ab Ende des 
Kalendervierteljahres zu erfolgen. Wird der Schwellenwert in Abs. 1 
überschritten, ist der Unternehmer verpflichtet binnen 15 Werktagen das 
Überschreiten sowie den Betrag der Lieferungen und sonstigen Leistungen, die 
seit Beginn des laufenden Kalendervierteljahres bis zum Zeitpunkt des 
Überschreitens des Schwellenwertes bewirkt wurden, zu melden. 

 Beendigung und Ausschluss 

 (6) Der Unternehmer ist in folgenden Fällen vom Verfahren auszuschließen: 

  a. Der Unternehmer hat mitgeteilt, dass er das Verfahren nicht länger in 
Anspruch nehmen möchte. 

  b. Die Voraussetzungen des Abs. 1 liegen nicht mehr vor. 

  c. Der Unternehmer hat seine Tätigkeit eingestellt. 

 Im Falle der lit. a ist die Beendigung ab dem ersten Tag des nächsten 
Kalendervierteljahres nach Eingang der Informationen des Unternehmers oder, 
wenn diese Informationen im letzten Monat eines Kalendervierteljahres eingehen, 
am ersten Tag des zweiten Monats des nächsten Kalendervierteljahres wirksam. 
Im Falle der lit. b wird der Ausschluss ab dem Zeitpunkt wirksam, an dem die 
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr vorliegen bzw. im Falle der lit. c ab dem 
Zeitpunkt, ab dem die Tätigkeit eingestellt wurde. 

 Festsetzung inländischer Umsätze 

 (7) Unterlässt ein Unternehmer, der zu einem Verfahren im Sinne dieses 
Artikels in einem anderen Mitgliedstaat registriert ist, die Einreichung der 
quartalsweisen Meldung pflichtwidrig oder erweist sich diese als unvollständig 
oder unrichtig, so hat das Finanzamt die Steuer festzusetzen, soweit es sich um im 
Inland ausgeführte Umsätze handelt. 

Vorsteuerabzug Vorsteuerabzug 

Art. 12. (1) bis (4) ... Art. 12. (1) bis (4) ... 

 (5) Vom Vorsteuerabzug ist die Steuer für Lieferungen und sonstige 
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Leistungen sowie für die Einfuhr von Gegenständen ausgeschlossen, soweit sie 
mit Umsätzen im Zusammenhang steht, die in einem anderen Mitgliedstaat 
ausgeführt werden und die nach dem Recht dieses Mitgliedstaates aufgrund einer 
Sonderregelung für Kleinunternehmer steuerfrei sind. Weiters ist der 
Vorsteuerabzug ausgeschlossen, wenn der Unternehmer die Steuerbefreiung 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 in Anspruch nimmt. 

Aufzeichnungspflichten Aufzeichnungspflichten 

Art. 18. (1) Aus den Aufzeichnungen müssen die Bemessungsgrundlagen Art. 18. (1) Aus den Aufzeichnungen müssen die Bemessungsgrundlagen 

– für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen und – für den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen und 

– für die Lieferungen, für die die Steuer gemäß Art. 25 Abs. 5 geschuldet wird, – für die Lieferungen, für die die Steuer gemäß Art. 25 Abs. 5 geschuldet wird, 

jeweils getrennt nach Steuersätzen, sowie die hierauf entfallenden Steuerbeträge 
zu ersehen sein. 

jeweils getrennt nach Steuersätzen, sowie die hierauf entfallenden Steuerbeträge 
zu ersehen sein. 

Aus den Aufzeichnungen des Erwerbers, der eine inländische Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer verwendet, müssen die Entgelte für die Lieferungen im 
Sinne des Art. 25 Abs. 5 sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der 
Empfänger dieser Lieferungen zu ersehen sein. 

Aus den Aufzeichnungen des Erwerbers, der eine inländische Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer verwendet, müssen die Entgelte für die Lieferungen im 
Sinne des Art. 25 Abs. 5 sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der 
Abnehmer dieser Lieferungen zu ersehen sein. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

Artikel 7 

Änderung des Gebührengesetzes 1957 

§ 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und Amtshandlungen. § 14. Tarife der festen Stempelgebühren für Schriften und Amtshandlungen. 

Tarifpost Tarifpost 

1 bis 4 … 1 bis 4 … 

Tarifpost Tarifpost 

5 Beilagen 5 Beilagen 

(1) bis (2) … (1) bis (2) … 

(3) Von der Beilagengebühr sind befreit (3) Von der Beilagengebühr sind befreit 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Schriften und Druckwerke, die einem Ansuchen um rückwirkende 
Anerkennung früherer Zeiträume als Teil des Umstellungszeitraumes 

 4. Schriften und Druckwerke, die einem Ansuchen um rückwirkende 
Anerkennung früherer Zeiträume als Teil des Umstellungszeitraumes 
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gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 834/2007, 
ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2022/474, ABl. Nr. L 98 S. 1, beigelegt 
werden. 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) 834/2007, 
ABl. Nr. L 150 vom 14.06.2018 S. 1, zuletzt geändert durch die 
Delegierte Verordnung (EU) 2022/474, ABl. Nr. L 98 S. 1, beigelegt 
werden; 

  5. auf elektronischem Wege beigelegte Abschriften von Beilagen, die im 
selben Verfahren als Beilagen gemäß Abs. 1 gebührenpflichtiger 
Eingaben (Protokolle) beigelegt wurden. 

Tarifpost Tarifpost 

6 Eingaben 6 Eingaben 

(1) bis (4) ... (1) bis (4) ... 

(5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht (5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht 

 1. bis 7. ….  1. bis 7. …. 

 9. Eingaben um Befreiung von der Rundfunk-, Fernsehrundfunk- und 
Fernsprechgebühr sowie Eingaben, mit denen die Übertragung der 
Rundfunk- oder Fernsehrundfunkbewilligung auf eine andere Person am 
angegebenen Standort beantragt wird, die Übernahme der Bewilligung 
nach dem Tod des Bewilligungsinhabers oder die Verlegung des 
Standortes durch den Bewilligungsinhaber angezeigt oder der Verzicht 
auf die Bewilligung erklärt wird; 

 9. Eingaben 

  a) um Befreiung vom ORF-Beitrag gemäß § 5 ORF-Beitrags-
Gesetz 2024, BGBl. I Nr. 112/2023; 

  b) um Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt gemäß § 4 
Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG), BGBl. I Nr. 142/2000; 

  c) um Kostenbefreiung für einkommensschwache Haushalte gemäß § 72 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), BGBl. I Nr. 150/2021 und um 
Kostendeckelung für Haushalte gemäß § 72a EAG; 

  d) an das Bundesverwaltungsgericht hinsichtlich der Befreiung gemäß 
§ 5 ORF-Beitrags-Gesetz 2024, der Zuschussleistung gemäß § 4 FeZG 
sowie hinsichtlich der Kosten gemäß § 72 und § 72a EAG; 

  e) mit denen eine Änderung des Beitragsschuldners des ORF-Beitrages 
am selben Hauptwohnsitz angezeigt wird oder 

  f) mit denen die Verlegung des Hauptwohnsitzes oder die Änderung von 
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persönlichen Daten des Beitragsschuldners angezeigt wird. 

 10. bis 27. …  10. bis 27. … 

 28. Eingaben um Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen für 
freiwilliges Engagement im Rahmen von 

 28. Eingaben um Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen für 
freiwilliges Engagement im Rahmen von 

 a) …  a) … 

 b) spendenbegünstigten Einrichtungen gemäß § 4a des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988, 

 b) spendenbegünstigten Einrichtungen gemäß § 4a des 
Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988, 
oder Stiftungen gemäß §§ 4b oder 4c EStG 1988, 

 c) …  c) … 

 29. und 30. …  29. und 30. … 

Tarifpost Tarifpost 

7 bis 11 … 7 bis 11 … 

Tarifpost Tarifpost 

12 Ausländerbeschäftigungsverfahren 12 Ausländerbeschäftigungsverfahren 

(1) Antragsgebühr (1) Antragsgebühr 

 1. Ansuchen um Ausstellung der in Abs. 2 Z 1 angeführten 
Schrift  ..................................................................  ....................... 26 Euro 

 1. Antrag auf Ausstellung  

 2. Ansuchen um Ausstellung der in Abs. 2 Z 2 bis Z 9 
angeführten Schriften ...........................................  ....................... 20 Euro 

 

 3. Ansuchen um Registrierung als Stammsaisonier gemäß § 5 
Abs. 6a des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (AuslBG), 
BGBl. Nr. 218/1975 .............................................  ....................... 20 Euro 

einer EU-Entsende- oder EU-Überlassungsbestätigung 
gemäß § 18 Abs. 12 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
(AuslBG), BGBl. Nr. 218/1975 .............................  ...................... 27 Euro 

(2) Erledigungsgebühr  

 1. Ausstellung einer Entsendebestätigung gemäß § 18 Abs. 12 
AuslBG ..................................................................  ......................... 8 Euro 

 

 2. Ausstellung einer Sicherungsbescheinigung gemäß § 11 
AuslBG .................................................................  ....................... 14 Euro 

 2. Antrag auf Ausstellung einer Sicherungsbescheinigung 
gemäß § 11 AuslBG ................................. 32 Euro 

 3. Ausstellung einer Entsendebewilligung gemäß § 18 Abs. 1 
AuslBG .................................................................  ....................... 12 Euro 

 3. Antrag auf Ausstellung einer Entsendebewilligung gemäß 
§ 18 Abs. 1 AuslBG ................................. 26 Euro 

 4. Ausstellung einer Beschäftigungsbewilligung gemäß §§ 4 
und 5 AuslBG .......................................................  ....................... 12 Euro 

 4. Antrag auf Ausstellung einer Beschäftigungsbewilligung 
gemäß §§ 4, 4a und 5 AuslBG ..............................  ...................... 28 Euro 

 5. Ausstellung einer Bestätigung gemäß § 3 Abs. 8 AuslBG ........................  20 Euro  5. Antrag auf Ausstellung einer Bestätigung gemäß § 3 Abs. 8 
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AuslBG ..................................................................  ...................... 32 Euro 

 6. Schriftliche Feststellung gemäß § 2 Abs. 4 AuslBG, dass 
ein wesentlicher Einfluss auf die Geschäftsführung der 
Gesellschaft durch den Gesellschafter tatsächlich persönlich 
ausgeübt wird........................................................  ......................... 6 Euro 

 6. Antrag auf Ausstellung einer schriftlichen Feststellung 
gemäß § 2 Abs. 4 AuslBG, dass ein wesentlicher Einfluss 
auf die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den 
Gesellschafter tatsächlich persönlich ausgeübt wird .................... 13 Euro 

 7. Ausstellung einer Anzeigebestätigung für Au-Pair-Kräfte 
gemäß § 1 Z 10 der Ausländerbeschäftigungsverordnung, 
BGBl. Nr. 609/1990, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. 263/2019 ..........................................  ....................... 12 Euro 

 7. Antrag auf Ausstellung einer Anzeigebestätigung für Au-
Pair-Kräfte gemäß § 1 Z 10 der 
Ausländerbeschäftigungsverordnung, BGBl. Nr. 609/1990, 
in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 263/2019 ............... 30 Euro 

 8. Ausstellung einer Anzeigebestätigung gemäß § 3 Abs. 5 
AuslBG für Ausländer, die als Volontäre, Ferial- oder 
Berufspraktikanten oder Praktikanten beschäftigt werden ........... 12 Euro 

 8. Antrag auf Ausstellung einer Anzeigebestätigung gemäß 
§ 3 Abs. 5 AuslBG für Ausländer, die als Volontäre, Ferial- 
oder Berufspraktikanten oder Praktikanten beschäftigt 
werden ...................................................................  ...................... 27 Euro 

 9. Ausstellung einer Anzeigebestätigung gemäß § 18 Abs. 3 
AuslBG für Ausländer, die eine Schulungs- bzw. Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahme absolvieren .................  ....................... 12 Euro 

 9. Antrag auf Ausstellung einer Anzeigebestätigung gemäß 
§ 18 Abs. 3 AuslBG für Ausländer, die eine Schulungs- 
bzw. Aus- und Weiterbildungsmaßnahme absolvieren ................ 31 Euro 

 10. Ausstellung einer Bestätigung über die Registrierung als 
Stammsaisonier gemäß § 5 Abs. 6a AuslBG ........  ....................... 15 Euro 

 10. Antrag auf Registrierung als Stammsaisonier gemäß § 5 
Abs. 6a AuslBG ....................................................  ...................... 31 Euro 

 (2) Erledigungsgebühr 

 11. Von Amts wegen ausgestellte Beschäftigungsbewilligung 
gemäß § 4c Abs. 1 AuslBG ..................................  ......................... 7 Euro 

 1. Von Amts wegen ausgestellte Beschäftigungsbewilligung 
gemäß § 4c Abs. 1 AuslBG ...................................  ......................... 7 Euro 

 12. Von Amts wegen ausgestellter Befreiungsschein gemäß 
§ 4c Abs. 2 AuslBG .................................. 90 Euro 

 2. Von Amts wegen ausgestellter Befreiungsschein gemäß 
§ 4c Abs. 2 AuslBG.................................. 95 Euro 

 13. Von Amts wegen ausgestellte Beschäftigungsbewilligung 
gemäß § 19 Abs. 7 AuslBG ..................................  ......................... 7 Euro 

 3. Von Amts wegen ausgestellte Beschäftigungsbewilligung 
gemäß § 19 Abs. 7 AuslBG ...................................  ......................... 7 Euro 

(3) Die Gebührenschuld für Anträge gemäß Abs. 1 entsteht mit Zustellung 
der das Verfahren in einer Instanz abschließenden schriftlichen Erledigung. Die 
Gebührenschuld für die Ausstellung der Schriften gemäß Abs. 2 entsteht mit 
deren Hinausgabe. 

(3) Die Gebührenschuld für Anträge gemäß Abs. 1 entsteht mit der 
Einbringung des Antrages. Die Gebührenschuld für die Ausstellung der Schriften 
gemäß Abs. 2 entsteht mit deren Hinausgabe. 

(4) Gebührenschuldner ist in den Fällen des Abs. 1 derjenige, in dessen 
Interesse der Antrag gestellt wird. Gebührenschuldner ist in den Fällen des Abs. 2 
derjenige, für den oder in dessen Interesse die Erledigung ausgestellt wird. 

(4) Gebührenschuldner ist in den Fällen des Abs. 1 derjenige, in dessen 
Interesse der Antrag gestellt wird. Gebührenschuldner ist in den Fällen des Abs. 2 
derjenige, für den oder in dessen Interesse die Erledigung ausgestellt wird. 

(5) Anträge gemäß Abs. 1 sind von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 6 
befreit. Schriften gemäß Abs. 2 sind von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 2 

(5) Anträge gemäß Abs. 1 sind von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifpost 6 
befreit. Gemäß Abs. 1 beantragte und gemäß Abs. 2 ausgestellte Schriften sind 
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und 14 befreit. von der Gebührenpflicht des § 14 Tarifposten 2 und 14 befreit. 

(6) Die Ausstellung der in Abs. 2 angeführten Schriften und die in diesen 
Verfahren vorgenommenen Amtshandlungen sowie die Vornahme der in Abs. 2 
angeführten Amtshandlungen sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes 
befreit. 

(6) Die Ausstellung der gemäß Abs. 1 beantragten und der in Abs. 2 
angeführten Schriften und die in diesen Verfahren vorgenommenen 
Amtshandlungen sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

Tarifpost Tarifpost 

13 … 13 … 

 Tarifpost 

14 Zeugnisse 14 Zeugnisse 

(1) ... (1) ... 

  (1a) Amtliche Zeugnisse (Abs. 1), die auf elektronischem Wege 
ausgestellt werden, je Zeugnis ...............................  ................ 14,30 Euro. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

Tarifpost Tarifpost 

15 bis 23 … 15 bis 23 … 

Tarifpost Tarifpost 

24 Verfahren nach dem Sprengmittelgesetz 2010 24 Verfahren nach dem Sprengmittelgesetz 2010 

(1) bis (5) ... (1) bis (5) ... 

(6) Erfolgt die Ausstellung einer Schrift gemäß Abs. 1 durch eine Behörde 
eines Landes oder einer Gemeinde, steht dieser Gebietskörperschaft ein 
Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den Fällen 

(6) Erfolgt die Ausstellung einer Schrift gemäß Abs. 1 durch eine Behörde 
eines Landes oder einer Gemeinde, steht dieser Gebietskörperschaft ein 
Pauschalbetrag zu. Dieser beträgt in den Fällen 

 1. des Abs. 1 Z 7 je Sprengmittelschein ....................  ...................... 20 Euro,  1. des Abs. 1 Z 6 je Sprengmittelschein ....................  ...................... 20 Euro, 

 2. des Abs. 1 Z 8 je Schießmittelschein ....................  ...................... 20 Euro,  2. des Abs. 1 Z 7 je Schießmittelschein .....................  ...................... 20 Euro, 

 3. des Abs. 1 Z 9 je Bewilligung ...............................  ...................... 20 Euro.  3. des Abs. 1 Z8 je Bewilligung ................................  ...................... 20 Euro. 

Tarifpost Tarifpost 

25 … 25 … 

§ 37. (1) bis (48) ... § 37. (1) bis (48) ... 

 (49) Für das Inkrafttreten der durch das Abgabenänderungsgesetz 2024, 
BGBl. I Nr. xx/2024, geänderten Bestimmungen sowie für den Übergang zur 
neuen Rechtslage gilt Folgendes: 
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  1. § 14 Tarifpost 6 Abs. 5 Z 9 in der Fassung des Art. 7 Z 2 des genannten 
Bundesgesetzes und § 14 Tarifpost 6 Abs. 5 Z 28 lit. b in der Fassung des 
genannten Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft und sind 
auf Ansuchen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 gestellt 
werden. 

  2. § 14 Tarifpost 24 Abs. 6 in der Fassung des genannten Bundesgesetzes 
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

  3. § 14 Tarifpost 5 Abs. 3 Z 4 und 5 in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Oktober 2024 in Kraft und ist auf Beilagen 
anzuwenden, die nach dem 30. September 2024 eingebracht werden. § 14 
Tarifpost 14 Abs. 1a in der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt 
mit 1. Oktober 2024 in Kraft. 

  4. § 14 Tarifpost 12 samt Überschrift in der Fassung des genannten 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Juni 2025 in Kraft und ist auf Ansuchen 
anzuwenden, die nach dem 31. Mai 2025 gestellt werden. 

  5. § 14 Tarifpost 6 Abs. 5 Z 9 in der Fassung des Art. 7 Z 2 des genannten 
Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und ist auf Ansuchen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2025 gestellt werden. 

Artikel 8 

Änderung der Bundesabgabenordnung 

 § 27a. (1) Ist eine Körperschaft gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 2. Fall KStG 1988 mit 
Sitz im Ausland und Ort der Geschäftsleitung in Österreich nach dem Recht des 
Staates, in dem sie ihren Sitz hat, rechtsfähig, sind Erledigungen an sie zu 
richten, soweit sie nach den Abgabenvorschriften Abgabenschuldner ist. Dies gilt 
auch dann, wenn sie nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts mangels 
Rechtsfähigkeit nicht als juristische Person zu behandeln ist. 

 (2) Auf Körperschaften im Sinne des Abs. 1 sind die für juristische Personen 
geltenden Abgabenvorschriften sinngemäß anzuwenden. 

 (3) Die Gesellschafter haften unbeschränkt für die Abgabenschulden der 
Körperschaft im Sinne des Abs. 1, wenn diese ihren Sitz in einem Drittstaat hat. 

Zuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe Zuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe 

§ 61. (1) Das Finanzamt für Großbetriebe ist in Bezug auf die in Abs. 2 und § 61. (1) Das Finanzamt für Großbetriebe ist in Bezug auf die in Abs. 2 und 
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3 genannten Angelegenheiten zuständig für 3 genannten Angelegenheiten zuständig für 

 1. Abgabepflichtige, die einen Gewerbebetrieb, eine Betriebsstätte oder 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten, wenn entweder die 
beiden zuletzt gemäß Abs. 5 bekannt gegebenen Umsatzerlöse (§ 189a 
Z 5 des Unternehmensgesetzbuches – UGB, dRGBl. S. 219/1897) oder 
die in den beiden zuletzt abgegebenen Steuererklärungen gemäß § 21 
Abs. 4 UStG 1994 erklärten Umsätze gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 
jeweils mehr als 10 Millionen Euro überschritten haben. Das 
Unterschreiten dieser Grenze ist unbeachtlich, 

 1. Abgabepflichtige, die einen Gewerbebetrieb, eine Betriebsstätte oder 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten, wenn entweder die 
beiden zuletzt gemäß Abs. 5 bekannt gegebenen Umsatzerlöse (§ 189a 
Z 5 des Unternehmensgesetzbuches – UGB, dRGBl. S. 219/1897) oder 
die in den beiden zuletzt abgegebenen Steuererklärungen gemäß § 21 
Abs. 4 UStG 1994 erklärten Umsätze gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 
jeweils mehr als 10 Millionen Euro überschritten haben. Das 
Unterschreiten dieser Grenze ist unbeachtlich, 

 a) …  a) … 

 b) wenn es zu einer Liquidation im Rahmen eines Insolvenzverfahrens 
kommt, 

 b) wenn es zu einer Liquidation kommt, 

 c) und d) …  c) und d) … 

 2. …  2. … 

 3. Abgabepflichtige, die in einem länderbezogenen Bericht gemäß § 2 Z 6 
des Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes – VPDG, BGBl. I 
Nr. 77/2016, der für das zweitvorangegangene Wirtschaftsjahr 
übermittelt worden (§ 8 VPDG) oder eingegangen ist (§ 12 VPDG) 
angeführt werden; 

 3. Geschäftseinheiten einer berichtspflichtigen multinationalen 
Unternehmensgruppe gemäß § 3 Abs. 1 des 
Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes – VPDG, BGBl. I 
Nr. 77/2016; 

 4. bis 11. …  4. bis 11. … 

 12. Abgabepflichtige, die als Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe, 
als Joint Venture oder als Geschäftseinheit eines Joint Venture in einem 
Mindeststeuerbericht gemäß § 73 Mindestbesteuerungsgesetz 
(MinBestG), BGBl I Nr. 187/2023, oder in einer Voranmeldung für die 
Mindeststeuer gemäß § 77 MinBestG angeführt werden, die für das 
zweitvorangegangene Wirtschaftsjahr übermittelt worden oder 
eingegangen sind. 

 12. Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe gemäß § 3 des 
Mindestbesteuerungsgesetzes – MinBestG, BGBl. I Nr. 187/2023, Joint 
Venture gemäß § 61 Abs. 5 MinBestG und Geschäftseinheiten eines Joint 
Venture gemäß § 61 Abs. 6 MinBestG. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 

Organisation und Aufgaben Organisation und Aufgaben 

§ 64. (1) … § 64. (1) … 

(2) Den Zentralen Services obliegt für die Bundesfinanzverwaltung 
insbesondere 

(2) Den Zentralen Services obliegt für die Bundesfinanzverwaltung 
insbesondere 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten und  4. die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten, 
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 5. die Unterstützung im Bereich der Datenverarbeitung.  5. die Unterstützung im Bereich der Datenverarbeitung und 

  6. die Wahrnehmung von Aufgaben in Shared Service Funktion für die 
gesamte Bundesfinanzverwaltung, insbesondere in Bereichen der 
Infrastruktur, IT-Betreuung und des Personalwesens. 

J. Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen J. Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen 

§ 111. (1) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die Befolgung ihrer auf 
Grund gesetzlicher Befugnisse getroffenen Anordnungen zur Erbringung von 
Leistungen, die sich wegen ihrer besonderen Beschaffenheit durch einen Dritten 
nicht bewerkstelligen lassen, durch Verhängung einer Zwangsstrafe zu 
erzwingen. Zu solchen Leistungen gehört auch die elektronische Übermittlung 
von Anbringen und Unterlagen, wenn eine diesbezügliche Verpflichtung besteht. 

§ 111. (1) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die Befolgung ihrer 
Anordnungen zur Erbringung von Leistungen, die sich wegen ihrer besonderen 
Beschaffenheit durch einen Dritten nicht bewerkstelligen lassen, durch 
Verhängung einer Zwangsstrafe zu erzwingen. Zu solchen Leistungen gehört 
auch die elektronische Übermittlung von Anbringen und Unterlagen, wenn eine 
diesbezügliche Verpflichtung besteht. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

§ 134. (1) ... § 134. (1) ... 

(2) Die Abgabenbehörde kann im Einzelfall auf begründeten Antrag die in 
Abgabenvorschriften bestimmte Frist zur Einreichung einer Abgabenerklärung 
verlängern. Wird einem Antrag auf Verlängerung der Frist zur Einreichung der 
Abgabenerklärung nicht stattgegeben, so ist für die Einreichung der 
Abgabenerklärung eine Nachfrist von mindestens einer Woche zu setzen. 

(2) Die Abgabenbehörde kann im Einzelfall auf begründeten Antrag die in 
Abgabenvorschriften bestimmte Frist zur Einreichung einer Abgabenerklärung 
verlängern. Wird ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Einreichung der 
Abgabenerklärung abgewiesen, so ist für die Einreichung der Abgabenerklärung 
eine einmalige Nachfrist von mindestens einer Woche zu setzen. 

Umsatzsteuerzinsen Umsatzsteuerzinsen 

§ 205c. (1) ... § 205c. (1) ... 

(2) Weiters sind Unterschiedsbeträge an Umsatzsteuer, die sich aus der 
Differenz eines Festsetzungsbescheides oder Umsatzsteuerjahresbescheides und 
einem nachträglichen Bescheid oder Erkenntnis ergeben, zu verzinsen: 

(2) Weiters sind Unterschiedsbeträge an Umsatzsteuer, die sich aus der 
Differenz eines Festsetzungsbescheides oder Umsatzsteuerjahresbescheides und 
einem nachträglichen Bescheid oder Erkenntnis ergeben, zu verzinsen: 

 1. im Fall von Gutschriften  1. im Fall von Gutschriften 

 a) und b) ...  a) und b) ... 

 2. im Fall von Nachforderungen  2. im Fall von Nachforderungen 

 a)  und b) …  a) und b) … 

Gutschriften sind nur insoweit zu verzinsen, als der Überschuss in der 
Voranmeldung oder der Umsatzsteuerjahreserklärung geltend gemacht wurde. 

Gutschriften sind nur insoweit zu verzinsen, als der Überschuss in der 
Voranmeldung oder der Umsatzsteuerjahreserklärung geltend gemacht wurde. 
Unterschiedsbeträge zu Gunsten des Abgabepflichtigen sind nur insoweit zu 
verzinsen, als die betreffenden Beträge entrichtet oder dafür zuvor 
Nachforderungszinsen festgesetzt wurden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

9. Beschwerdevorentscheidung 9. Beschwerdevorentscheidung 

§ 262. (1) und (4) … § 262. (1) und (4) … 

 (5) Die Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung hat auch zu 
unterbleiben, wenn 

  1. sich die Beschwerde gegen die Zurückweisung einer 
Streitbeilegungsbeschwerde gemäß § 15 Abs. 2 EU-BStbG richtet, 

  2. sich die Beschwerde dagegen richtet, dass kein Zugang zum 
schiedsgerichtlichen Verfahren gemäß § 18 Abs. 1 EU-BStbG gewährt 
worden ist oder 

  3. sich die Beschwerde dagegen richtet, dass der Antrag auf Einsetzung 
eines Schiedsgerichts gemäß § 33 Abs. 1 EU-BStbG als nicht zulässig 
oder nicht fristgerecht eingebracht gewertet worden ist. 

§ 323. (1) bis (82) … § 323. (1) bis (82) … 

 (83) § 27a, § 61 Abs. 1 Z 1 lit. b, Z 3 und Z 12, § 64 Abs. 2, § 111 Abs. 1, 
§ 134 Abs. 2, § 205c Abs. 2 und § 262 Abs. 5, jeweils in der Fassung BGBl. I 
Nr. xx/2024, treten am Tag nach der Kundmachung in Kraft. § 27a ist auf alle 
offene Verfahren anzuwenden. 
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